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A. Prüfungsauftrag 

Die Betriebsleitung des Wasserwerkes Zeven (nachfolgend auch 

als "Betrieb" bezeichnet) hat uns mit Schreiben vom 

27.04.2016 beauftragt, den Jahresabschluss unter Einbezie-

hung der zugrundeliegenden Buchführung und den Lagebericht 

für das Wirtschaftsjahr 2016 sowie die Ordnungsmäßigkeit der 

Geschäftsführung, die wirtschaftlichen Verhältnisse und die 

wirtschaftliche Führung des Betriebes gemäß § 157 NKomVG  

i. V. m. § 29 EigBetrVO Nds. nach berufsüblichen Grundsätzen 

zu prüfen und über das Ergebnis unserer Prüfung schriftlich 

Bericht zu erstatten.  

Der Betrieb ist gemäß § 157 NKomVG prüfungspflichtig. Mit 

Zustimmung des Rechnungsprüfungsamtes des Landkreises Roten-

burg (Wümme) vom 02.06.2016 haben wir gemäß dem Vorschlag 

des Betriebsausschusses vom 12.05.2016 den Prüfungsvertrag 

unmittelbar mit dem Betrieb abgeschlossen. Dieser Prüfungs-

bericht ist somit an das Rechnungsprüfungsamt des Landkrei-

ses Rotenburg (Wümme) gerichtet. 

Bei unserer Prüfung waren auftragsgemäß auch die Vorschrif-

ten des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG zu beachten.  

Im Rahmen der Prüfung war darüber hinaus das gemäß § 53 HGrG 

i. V. m. IDW PS 720 Tz. 8 einzurichtende Risikofrüherken-

nungssystem zu prüfen. 

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer 

Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhän-

gigkeit beachtet haben. 

Über Art und Umfang sowie über das Ergebnis unserer Prüfung 

erstatten wir den nachstehenden Bericht, der in Übereinstim-

mung mit den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung 

bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450) und der Berichterstat-
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tung über die Prüfung öffentlicher Unternehmen (IDW PH 

9.450.1) erstellt wurde. 

Der Bericht enthält in Abschnitt B. vorweg unsere Stellung-

nahme zur Lagebeurteilung durch die Betriebsleitung. Die 

Prüfungsdurchführung haben wir in Abschnitt C. erläutert. 

Die Prüfungsergebnisse und die Feststellungen zur wirt-

schaftlichen Führung des Betriebes sind im Abschnitt D. im 

Einzelnen dargestellt. Die Feststellungen zum Risikofrüher-

kennungssystem und zur Prüfung nach § 53 HGrG sind in Ab-

schnitt E. enthalten. Der aufgrund der Prüfung erteilte un-

eingeschränkte Bestätigungsvermerk wird in Abschnitt F. wie-

dergegeben. 

Unserem Bericht haben wir den geprüften Jahresabschluss, be-

stehend aus der Bilanz (Anlage 1), der Gewinn- und Verlust-

rechnung (Anlage 2) und dem Anhang (Anlage 3) sowie den ge-

prüften Lagebericht (Anlage 4) beigefügt.  

Der Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG ist in der An-

lage 5 enthalten.  

Auftragsgemäß haben wir die Grundlagen und die Struktur des 

Betriebes in der Anlage 6 dargestellt.  

Für die Durchführung des Auftrages und unsere Verantwort-

lichkeit, auch im Verhältnis zu Dritten, liegen die verein-

barten und diesem Bericht als Anlage 7 beigefügten Allgemei-

nen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirt-

schaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2002 zugrunde.  
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B. Grundsätzliche Feststellungen 

 Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die Betriebsleitung 

Die Betriebsleitung hat im Lagebericht (Anlage 4) und im 

Jahresabschluss, insbesondere im Anhang (Anlage 3), die 

wirtschaftliche Lage des Betriebes beurteilt. 

Gemäß § 321 Abs. 1 Satz 2 HGB nehmen wir als Abschlussprüfer 

mit den anschließenden Ausführungen vorweg zur Lagebeurtei-

lung durch die gesetzlichen Vertreter des Betriebes im Jah-

resabschluss und Lagebericht Stellung. Dabei gehen wir ins-

besondere auf die Beurteilung des Fortbestandes und der 

künftigen Entwicklung des Betriebes unter Berücksichtigung 

des Lageberichtes ein. Unsere Stellungnahme geben wir auf-

grund unserer eigenen Beurteilung der Lage des Betriebes ab, 

die wir im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses und des 

Lageberichtes gewonnen haben. 

Folgende Kernaussagen im Lagebericht sind hervorzuheben:  

"Im Geschäftsjahr 2016 hat sich die Ertragslage bei gestie-

genen Umsatzerlösen und Materialaufwendungen leicht ver-

schlechtert. 

Unser Werk verfügt weiterhin über eine solide Finanz- und 

Ertragslage. 

Der Ausbau unseres Versorgungsnetzes ist auf ein geringes 

Niveau gesunken, die anstehenden Unterhaltungsmaßnahmen wer-

den fortlaufend durchgeführt und haben ein hohes Niveau. 

Auf der Aktivseite der Bilanz dominiert das Anlagevermögen. 

Der hohe Anteil des Anlagevermögens von 68,3 % zeigt die Ka-

pitalintensität unseres Wasserversorgungsunternehmens. Das 

Eigenkapital ist mit T€ 2.632 an der Bilanzsumme um T€ 121 

gestiegen. Sein Anteil an der gestiegenen Bilanzsumme hat 
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sich um 0,6 % auf 56,7 % erhöht. Das langfristige Fremdkapi-

tal ist um T€ 122 auf T€ 767 gestiegen. In 2016 wurde ein 

Darlehen über T€ 200 aufgenommen. Die planmäßigen Darlehen-

stilgungen betrugen T€ 108. Der Anteil der langfristigen 

Verbindlichkeiten an der gestiegenen Bilanzsumme erhöhte 

sich auf 16,5 %. 

Der Kapitalbedarf für die Investitionen des Geschäftsjahres 

2016 in Höhe von T€ 415 wurde aus den selbst erwirtschafte-

ten Mitteln, der Kapitalzuführung und durch die von den Neu-

kunden gezahlten Bauzuschüsse finanziert.  

Da tendenziell ein allmählicher Rückgang der Neubautätigkei-

ten zu verzeichnen ist, wird zukünftig die Entwicklung der 

Trinkwasserabgabe wesentlich vom Verbraucherverhalten und 

von der Witterung abhängen. 

Auswirkungen im Zusammenhang mit der wasserwirtschaftlichen 

Liberalisierung sind derzeit weder erkennbar noch zu erwar-

ten. Im Übrigen sind Risiken der zukünftigen Entwicklung 

nicht ersichtlich." 

Die oben angeführten Kernaussagen werden im Abschnitt 

D. III. durch analysierende Darstellungen wesentlicher As-

pekte der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage ergänzt. 

Nach dem Ergebnis unserer Prüfung und den dabei gewonnenen 

Erkenntnissen ist die Beurteilung der Lage des Betriebes 

einschließlich der dargestellten Chancen und Risiken der 

künftigen Entwicklung plausibel und folgerichtig abgeleitet. 

Die Lagebeurteilung durch die Betriebsleitung ist dem Umfang 

nach angemessen und inhaltlich zutreffend. Unsere Prüfung 

hat keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass der Fortbestand 

des Betriebes gefährdet wäre. 
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C. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung 

Gegenstand unserer Prüfung waren die Buchführung, der am 

07.04.2017 aufgestellte Jahresabschluss (Anlagen 1 bis 3) 

und der Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2016 (Anlage 4) 

sowie die Einhaltung der einschlägigen gesetzlichen Vor-

schriften zur Rechnungslegung und den ergänzenden Bestimmun-

gen der Betriebssatzung. 

Den Lagebericht haben wir auch daraufhin geprüft, ob er mit 

dem Jahresabschluss und den bei unserer Prüfung gewonnenen 

Erkenntnissen in Einklang steht und insgesamt eine zutref-

fende Vorstellung von der Lage des Betriebes vermittelt; da-

bei haben wir auch geprüft, ob die Chancen und Risiken der 

künftigen Entwicklung zutreffend dargestellt sind. 

Der Prüfungsauftrag wurde um nachfolgende Prüfungen erwei-

tert: 

- Prüfung Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung nach § 53 

Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG einschließlich der wirtschaftli-

chen Führung des Betriebes (§ 29 Satz 2 EigBetrVO Nds.), 

- Prüfung des Risikofrüherkennungssystems (analog § 53 HGrG 

i. V. m. IDW PS 720 Tz. 8), 

- Entwicklung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sowie 

der Liquidität und der Rentabilität (§ 29 Satz 3 Nr. 1 

EigBetrVO Nds.), 

- Verlustbringende Geschäfte und die Ursachen von Verlusten 

(§ 29 Satz 3 Nr. 2 EigBetrVO Nds.) sowie 

- Ursachen eines Jahresfehlbetrages (§ 29 Satz 3 Nr. 3 Eig-

BetrVO Nds.). 

Über die vorgenannten Prüfungen wird in den Abschnitten 

D. III. und E. jeweils gesondert berichtet. 

Eine Überprüfung von Art und Angemessenheit des Versiche-

rungsschutzes, insbesondere ob alle Wagnisse berücksichtigt 
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und ausreichend versichert sind, war nicht Gegenstand unse-

res Prüfungsauftrages. Die Fragen bezüglich des Versiche-

rungsschutzes gemäß Fragenkatalog des IDW Prüfungsstandards 

zur Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirt-

schaftlichen Verhältnisse nach § 53 HGrG (IDW PS 720) sowie 

der Prüfung des Risikofrüherkennungssystems bleibt hiervon 

unberührt. 

Die Betriebsleitung ist für die Buchführung, die Aufstellung 

von Jahresabschluss und Lagebericht sowie die uns gemachten 

Angaben verantwortlich. Unsere Aufgabe ist es, die von der 

Betriebsleitung vorgelegten Unterlagen und die gemachten An-

gaben im Rahmen der pflichtgemäßen Prüfung zu beurteilen. 

Die Prüfungsarbeiten haben wir im April 2017 in den Ge-

schäftsräumen der Stadtwerke Zeven GmbH und in unserem Büro 

durchgeführt. Anschließend erfolgte die Fertigstellung des 

Prüfungsberichts. 

Ausgangspunkt unserer Prüfung war der von uns geprüfte und 

mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk vom 

17.05.2016 versehene Vorjahresabschluss für das Wirtschafts-

jahr 2015. Der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk wurde 

vom Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Rotenburg (Wümme) 

am 30.08.16 vollinhaltlich und ohne Ergänzungen übernommen. 

Der Rat der Samtgemeinde Zeven hat den Vorjahresabschluss am 

08.09.2016 unverändert festgestellt und beschlossen, vom 

Jahresgewinn 2015 € 192.861,90 an den Haushalt der Samtge-

meinde abzuführen und den verbleibenden Restbetrag von 

€ 121.117,68 in die Rücklage einzustellen. Die Veröffentli-

chung des Vorjahresabschlusses erfolgte in der Zevener Zei-

tung am 21.01.2017. 

Der uns zur Prüfung übergebene Jahresabschluss für das Wirt-

schaftsjahr 2016 wurde von der Göken, Pollak & Partner Treu-
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handgesellschaft mbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuer-

beratungsgesellschaft, Bremen, erstellt. Ein Erstellungsbe-

richt und eine Bescheinigung hierüber liegen nicht vor. 

Als Prüfungsunterlagen dienten uns die Buchhaltungsunterla-

gen, die Belege sowie das Akten- und Schriftgut des Betrie-

bes. 

Alle von uns erbetenen Auskünfte, Aufklärungen und Nachweise 

sind uns von der Betriebsleitung oder den dafür benannten 

Mitarbeitern bereitwillig erbracht worden. 

Ergänzend hierzu hat uns die Betriebsleitung in der berufs-

üblichen Vollständigkeitserklärung schriftlich bestätigt, 

dass in der Buchführung und in dem zu prüfenden Jahresab-

schluss alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Ver-

pflichtungen, Wagnisse und Abgrenzungen berücksichtigt, 

sämtliche Aufwendungen und Erträge enthalten, alle erforder-

lichen Angaben gemacht und uns alle bestehenden Haftungsver-

hältnisse bekannt gegeben worden sind. In der Erklärung wird 

auch versichert, dass der Lagebericht hinsichtlich erwarte-

ter Entwicklungen alle für eine Beurteilung der Lage des Be-

triebes wesentlichen Gesichtspunkte sowie die nach § 289 HGB 

und § 24 EigBetrVO Nds. erforderlichen Angaben enthält. Vor-

gänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Wirt-

schaftsjahres haben sich nach dieser Erklärung nicht ergeben 

und sind uns bei der Prüfung nicht bekannt geworden. 

Bei der Durchführung unserer Prüfung haben wir die Vor-

schriften der §§ 316 ff. HGB und die vom IDW festgestellten 

deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung beach-

tet. Danach haben wir unsere Prüfung problemorientiert – je-

doch ohne spezielle Ausrichtung auf eine Unterschlagungsprü-

fung – so angelegt, dass wir Unregelmäßigkeiten und Verstöße 

gegen die gesetzlichen Vorschriften, die sich auf die Dar-

stellung des den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden 
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Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Betriebes 

wesentlich auswirken, hätten erkennen müssen. 

Der Prüfung lag eine Planung der Prüfungsschwerpunkte unter 

Berücksichtigung unserer vorläufigen Lageeinschätzung des 

Betriebes und eine Einschätzung der Wirksamkeit des rech-

nungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems (IKS) zugrun-

de (risikoorientierter Prüfungsansatz). Die Einschätzung ba-

sierte insbesondere auf Erkenntnissen über die rechtlichen 

und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Branchenrisiken, Un-

ternehmensstrategie und die daraus resultierenden Ge-

schäftsrisiken sind aus der Prüfung des Vorjahresabschlusses 

sowie aus Gesprächen mit der Betriebsleitung und Mitarbei-

tern des Betriebes bekannt. 

Aus den im Rahmen der Prüfungsplanung festgestellten Risiko-

bereichen ergaben sich folgende Prüfungsschwerpunkte: 

- Vollständigkeit und Entwicklung des Anlagevermögens und 

der empfangenen Ertragszuschüsse, 

- Vollständigkeit und Bewertung der Forderungen aus Liefe-
rungen und Leistungen, der erhaltenen Anzahlungen sowie 

deren Ausweis im Rahmen der rollierenden Jahresver-

brauchsabrechnung, 

- Vollständigkeit und Bewertung der Rückstellungen, 
- Ansatz und Bewertung der Verbindlichkeiten sowie 
- weitere Einzelsachverhalte mit wesentlichen Auswirkungen 

auf die Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragsla-

ge. 

Ausgehend von einer vorläufigen Beurteilung des IKS haben 

wir bei der Festlegung der weiteren Prüfungshandlungen die 

Grundsätze der Wesentlichkeit und der Wirtschaftlichkeit be-

achtet. Sowohl die analytischen Prüfungshandlungen als auch 

die Einzelfallprüfungen wurden daher nach Art und Umfang un-

ter Berücksichtigung der Bedeutung der Prüfungsgebiete und 
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der Organisation des Rechnungswesens in ausgewählten Stich-

proben durchgeführt. Die Stichproben wurden so ausgewählt, 

dass sie der wirtschaftlichen Bedeutung der einzelnen Posten 

des Jahresabschlusses Rechnung tragen und es ermöglichen, 

die Einhaltung der gesetzlichen Rechnungslegungsvorschriften 

ausreichend zu prüfen. 

Auf die Beobachtung der Bestandsaufnahme bei den Vorräten 

konnten wir unter Beachtung des Grundsatzes der Wesentlich-

keit verzichten. Durch geeignete Stichproben haben wir uns 

jedoch von der Ordnungsmäßigkeit der körperlichen Bestands-

aufnahme und der Bewertung überzeugt. 

Die Einholung von Saldenbestätigungen zu den Forderungen 

bzw. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen er-

folgte wegen der vorliegenden Kunden- (überwiegend private 

Haushalte) bzw. Lieferantenstruktur (ausgewählte Geschäfts-

beziehungen) nicht. Von der ordnungsgemäßen Erfassung und 

Abwicklung dieser Bilanzposten überzeugten wir uns mit Hilfe 

umfangreicher Einzelprüfungen. Aufgrund der alternativen 

Prüfungshandlungen haben wir ausreichende und angemessene 

Prüfungsnachweise erlangt, um die Ordnungsmäßigkeit dieser 

Posten mit hinreichender Sicherheit beurteilen zu können. 

Den Verbindlichkeiten gegenüber der Samtgemeinde Zeven lie-

gen aussagefähige Einzelnachweise zugrunde, welche uns eine 

Beurteilung mit hinreichender Sicherheit ermöglichten. 

Die Guthaben bei bzw. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditin-

stituten wurden durch Saldenmitteilungen, Tagesauszüge und 

Tilgungspläne belegt. 

Art, Umfang und Ergebnis der im Einzelnen durchgeführten 

Prüfungshandlungen sind in unseren Arbeitspapieren festge-

halten.  
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D. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung 

I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung 

1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen 

Das Rechnungswesen (Finanz- und Anlagenbuchhaltung) erfolgt 

auf einer eigenen EDV-Anlage unter Verwendung der Programme 

der Wilken-Software "CS2/ENER:GY" der VUA Software-Haus 

GmbH, Norderstedt. Die Softwarebescheinigung der BALTIC Re-

visions- und Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, 

Kiel, vom 30.04.2015 wurde uns vorgelegt. Aufgrund der von 

uns vorgenommenen Prüfungshandlungen haben wir uns davon 

überzeugt, dass die Geschäftsvorfälle von den Programmen 

ordnungsgemäß verarbeitet und die Journal-, Konten- und Be-

legfunktionen unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger 

Buchführung bei ordnungsmäßiger Programmanwendung erfüllt 

werden. 

Das vom Betrieb eingerichtete rechnungslegungsbezogene in-

terne Kontrollsystem (IKS) sieht dem Geschäftszweck und  

–umfang angemessene Regelungen zur Organisation und Kontrol-

le der Arbeitsabläufe vor. Die Verfahrensabläufe in der 

Buchhaltung haben im Berichtszeitraum keine nennenswerten 

organisatorischen Veränderungen erfahren. 

Die Organisation der Buchführung und das rechnungslegungsbe-

zogene interne Kontrollsystem ermöglichen die vollständige, 

richtige, zeitgerechte und geordnete Erfassung und Buchung 

der Geschäftsvorfälle. Der Kontenplan ist ausreichend ge-

gliedert, das Belegwesen ist klar und übersichtlich geord-

net. Die Bücher wurden zutreffend mit den Zahlen der von uns 

geprüften Vorjahresbilanz eröffnet und insgesamt während des 

gesamten Wirtschaftsjahres ordnungsgemäß geführt. 
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Die Informationen, die aus den weiteren geprüften Unterlagen 

entnommen wurden, führen zu einer ordnungsgemäßen Abbildung 

in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht. 

Insgesamt lässt sich feststellen, dass die Buchführung und 

die weiteren geprüften Unterlagen (einschließlich Belegwe-

sen, internes Kontrollsystem, Kostenrechnung und Planungs-

rechnungen) nach unseren Feststellungen den gesetzlichen 

Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger 

Buchführung und den ergänzenden Bestimmungen der Betriebs-

satzung entsprechen. Die Prüfung ergab keine Beanstandungen. 

 

2. Jahresabschluss 

Der vorliegende Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2016 

wurde nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden 

deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzen-

den Vorgaben anderer einschlägiger Vorschriften, insbesonde-

re des NKomVG und der EigBetrVO Nds., sowie den ergänzenden 

Bestimmungen der Betriebssatzung aufgestellt. 

Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung sind ordnungsgemäß 

aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen 

abgeleitet. Die Gliederung der Bilanz (Anlage 1) erfolgt ge-

mäß § 25 EigBetrVO Nds. nach dem Muster der Anlage 1 des 

Runderlasses des Ministeriums für Inneres und Sport vom 

10.06.2011. Die Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage 2) wurde 

gemäß § 25 nach dem Muster der Anlage 2 des bereits erwähn-

ten Runderlasses aufgestellt. 

Soweit in der Bilanz oder der Gewinn- und Verlustrechnung 

Darstellungswahlrechte bestehen, erfolgen die entsprechenden 

Angaben weitgehend im Anhang. 
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In dem vom Betrieb aufgestellten Anhang (Anlage 3) sind die 

auf die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung angewand-

ten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ausreichend erläu-

tert. Alle gesetzlich geforderten Einzelangaben sowie die 

wahlweise in den Anhang übernommenen Angaben zur Bilanz so-

wie zur Gewinn- und Verlustrechnung sind vollständig und zu-

treffend dargestellt.  

Der Jahresabschluss entspricht damit nach unseren Feststel-

lungen den gesetzlichen Vorschriften einschließlich der 

Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und den ergänzenden 

Bestimmungen der Betriebssatzung. Die Prüfung ergab keine 

Beanstandungen. 

 

3. Lagebericht 

Die Prüfung des Lageberichts für das Wirtschaftsjahr 2016 

(Anlage 4) hat ergeben, dass der Lagebericht mit dem Jahres-

abschluss und den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen 

im Einklang steht und dass er insgesamt eine zutreffende 

Vorstellung von der Lage des Betriebes vermittelt. 

Ferner hat die Prüfung ergeben, dass die wesentlichen Chan-

cen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend im 

Lagebericht dargestellt sind und dass die Angaben nach § 289 

Abs. 2 HGB sowie nach § 24 EigBetrVO Nds. vollständig und 

zutreffend sind. 

Insgesamt kann festgestellt werden, dass der Lagebericht die 

vorgeschriebenen Angaben enthält und er damit den gesetzli-

chen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Be-

triebssatzung entspricht. 
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II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses 

1. Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses 

Unsere Prüfung hat ergeben, dass der Jahresabschluss insge-

samt, d. h. als Gesamtaussage des Jahresabschlusses – wie 

sie sich aus dem Zusammenwirken von Bilanz, Gewinn- und Ver-

lustrechnung und Anhang ergibt – unter Beachtung der Grund-

sätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Ver-

hältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 

Ertragslage des Betriebes vermittelt (§ 264 Abs. 2 HGB). 

Im Übrigen verweisen wir hierzu auch auf die analysierende 

Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage im Ab-

schnitt D. III. 

 

2. Wesentliche Bewertungsgrundlagen und deren Änderungen 

In dem Jahresabschluss des Betriebes wurden folgende Bilan-

zierungs- und Bewertungsmethoden zugrunde gelegt: 

- Bilanzierung und Bewertung unter Annahme der Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit (going concern; § 252 Abs. 1 

Nr. 2 HGB), 

- die Saldenvorträge zum 01.01.2016 entsprechen den Ansätzen 
in der Bilanz zum 31.12.2015, so dass der Bilanzenzusam-

menhang gewahrt ist (§ 252 Abs. 1 Nr. 1 HGB), 

- die in der Bilanz ausgewiesenen Vermögensgegenstände und 
Schulden sind vorsichtig und einzeln bewertet worden; da-

bei fanden sämtliche bis zum Zeitpunkt der Bilanzaufstel-

lung bekannt gewordenen Risiken, die am Bilanzstichtag be-

reits vorlagen, Berücksichtigung (§ 252 Abs. 1 Nr. 3 und 

Nr. 4 HGB), 

- Abschreibung bei Vermögensgegenständen des Anlagevermö-

gens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, in Anlehnung an 
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die steuerlichen Höchstsätze (abnutzbares Anlagevermögen; 

§ 253 Abs. 3 Satz 1 HGB), 

- die bis zum 31.12.2002 abgerechneten empfangenen Ertrags-
zuschüsse wurden zunächst passiviert und dann mit jährlich 

5 % aufgelöst; ab dem Wirtschaftsjahr 2003 abgerechnete 

Zuschüsse werden unmittelbar von den Anschaffungs- und 

Herstellungskosten der bezuschussten Vermögensgegenstände 

abgesetzt, 

- keine Saldierung der erhaltenen Abschlagszahlungen mit den 
stichtagsgenau hochgerechneten Verbräuchen infolge der 

rollierenden Jahresverbrauchsablesung sowie 

- Aufwendungen und Erträge sind unabhängig vom Zeitpunkt der 
entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluss berücksichtigt 

worden (§ 252 Abs. 1 Nr. 5 HGB). 

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden grundsätz-

lich unverändert zum Vorjahr angewendet (§ 252 Abs. 1 Nr. 6 

HGB). 

Im Übrigen verweisen wir hierzu auf die Ausführungen im An-

hang (Anlage 3). 

 

3. Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen 

Bei unserer Prüfung haben wir keinerlei sachverhaltsgestal-

tende Maßnahmen mit Auswirkungen auf die Darstellung der 

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Betriebes festge-

stellt.  
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III. Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 

Zur Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben 

wir die Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrech-

nung nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten geordnet. 

Anhand von Vergleichen dieser Darstellungen einerseits mit 

dem Vorjahr und andererseits mit dem Wirtschaftsplan kann 

die wirtschaftliche Führung des Betriebes, die Entwicklung 

der Vermögens- und Ertragslage sowie die Liquidität und Ren-

tabilität beurteilt werden. Insbesondere die Beurteilung der 

Ertragslage beinhalten auch Aussagen zu verlustbringenden 

Geschäften und deren Ursachen sowie zum ausgewiesenen Jah-

resverlust. Allerdings ist die Aussagekraft von Bilanzdaten 

- insbesondere aufgrund des Stichtagsbezugs der Daten – re-

lativ begrenzt. Vorsorglich sei angemerkt, dass der Ab-

schlussprüfer nicht die Aufgabe hat, ein Urteil zu den Ent-

scheidungen der Betriebsleitung und zur Geschäftspolitik ab-

zugeben. 

 

1. Vermögenslage (Bilanz) 

In der folgenden Bilanzübersicht sind die Posten zum 

31.12.2016 nach wirtschaftlichen und finanziellen Gesichts-

punkten zusammengefasst und den entsprechenden Bilanzposten 

zum 31.12.2015 gegenübergestellt (vgl. Anlage 1). 

Zur Darstellung der Vermögensstruktur werden die Bilanzpos-

ten der Aktivseite dem langfristig (Fälligkeit größer als 

ein Jahr) bzw. dem kurzfristig gebundenen Vermögen zugeord-

net. 

Zur Darstellung der Kapitalstruktur werden die Bilanzposten 

der Passivseite dem Eigen- bzw. Fremdkapital zugeordnet, wo-

bei innerhalb des Fremdkapitals eine Zuordnung nach lang-
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fristiger (Fälligkeit größer als ein Jahr) und kurzfristiger 

Verfügbarkeit erfolgt. 

 

a) Bilanzaufbau 

Die Vermögens- und Kapitalstruktur sowie deren Veränderungen 

gegenüber dem Vorjahr ergeben sich aus den folgenden Zusam-

menstellungen der Bilanzzahlen in T€ für die beiden Ab-

schlussstichtage 31.12.2016 und 31.12.2015: 

 31.12.2016 31.12.2015 
Verän-
derung 

Aktivseite T€ % T€ % T€ 

langfristig gebundenes 
Vermögen      

immaterielle Vermögens-
gegenstände 52 1,1 54 1,2 - 2 

Sachanlagen 3.124 67,2 3.189 71,2 - 65 

 3.176 68,3 3.243 72,4 - 67 

kurzfristig gebundenes 
Vermögen      

Vorräte 144 3,1 135 3,0 + 9 

Forderungen und sonstige 
Vermögensgegenstände 932 20,1 928 20,7 + 4 

Geldmittel 396 8,5 173 3,9 + 223 

 1.472 31,7 1.236 27,6 + 236 

Gesamtvermögen 4.648 100,0 4.479 100,0 + 169 
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 31.12.2016 31.12.2015 
Verän-
derung 

Passivseite T€ % T€ % T€ 

langfristiges Kapital      

Eigenkapital 2.903 62,5 2.825 63,1 + 78 

empfangene Ertragszu-
schüsse 113 2,4 167 3,7 - 54 

langfristige Verbind-
lichkeiten bei Kreditin-
stituten 767 16,5 645 14,4 + 122 

 3.783 81,4 3.637 81,2 + 146 

kurzfristiges Kapital      

Rückstellungen 12 0,3 12 0,3 -- 

kurzfristige Verbind-
lichkeiten:      

- bei Dritten 849 18,2 821 18,3 + 28 

- bei der Samtgemeinde 
Zeven 4 0,1 9 0,2 - 5 

 865 18,6 842 18,8 + 23 

Gesamtkapital 4.648 100,0 4.479 100,0 + 169 

Gesamtvermögen sowie Gesamtkapital (= Bilanzsumme) haben 

sich zum 31.12.2016 gegenüber den Vorjahresbilanzwerten um 

T€ 169 (= 3,8 %) erhöht.  

Auf der Aktivseite ist der Anstieg im Wesentlichen auf die 

infolge des erwirtschafteten Jahresüberschusses um T€ 233 

höheren Geldmittel zurückzuführen. Dagegen nahm das Anlage-

vermögen (immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen) 

um T€ 67 ab. Den Anlageinvestitionen von T€ 416 standen er-

haltene Baukostenzuschüsse von T€ 173 und Abschreibungen von 

T€ 310 gegenüber. Die Anlageinvestitionen betrafen haupt-

sächlich Verteilungsanlagen im Gewerbepark Elsdorf mit 

T€ 180 und in Zeven und Heeslingen von T€ 77. Die Forderun-

gen und sonstige Vermögensgegenstände sowie die Vorräte ha-
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ben sich im Vergleich zum Vorjahr nur unwesentlich verän-

dert. 

Die Zunahme des Gesamtkapitals entfällt hauptsächlich auf 

das langfristige Kapital. Beim um T€ 78 höheren Eigenkapital 

stand dem Jahresüberschuss 2016 von T€ 271 eine Gewinnaus-

schüttung für 2015 von T€ 193 gegenüber. Die langfristigen 

Verbindlichkeiten nahmen infolge der Darlehensneuaufnahme 

von T€ 200 bei planmäßigen Tilgungen von T€ 109 und Um-

schichtungen aus dem kurzfristigen Bereich von T€ 31 um ins-

gesamt T€ 122 zu. Durch die planmäßigen Auflösungen vermin-

derten sich die empfangenen Ertragszuschüsse um T€ 54. Die 

kurzfristigen Verbindlichkeiten bei Dritten haben sich 

hauptsächlich wegen der stichtagsbezogenen höheren Lieferan-

tenschulden um T€ 28 erhöht. Die sonstigen Posten der Pas-

sivseite haben sich im Vorjahresvergleich kaum verändert. 

 

b) Vermögens- und Kapitaldeckungsverhältnisse 

aa) Langfristige Betrachtung 

 31.12.2016 31.12.2015 
Verän-
derung 

 T€ T€ T€ 

Eigenkapital 2.903 2.825 + 78 

Anlagevermögen - 3.176 - 3.243 + 67 

Unterdeckung an Eigenkapital  
– streng stichtagsbezogen – - 273 - 418 + 145 

empfangene Ertragszuschüsse 113 167 - 54 

langfristige Verbindlichkeiten 
bei Kreditinstituten 767 645 + 122 

Überdeckung an langfristigem 
Kapital - streng stichtagsbezo-
gen - 607 394 + 213 



 

21 

B P W  
Am 31.12.2016 stand dem Anlagevermögen von T€ 3.176 Eigenka-

pital von T€ 2.903 gegenüber. Dies entspricht einem Eigenfi-

nanzierungsanteil von 91,4 % (31.12.2015: 87,1 %). Unter der 

weiteren Berücksichtigung der empfangenen Ertragszuschüsse 

und der langfristigen Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten 

lag im langfristigen Finanzierungsbereich zum 31.12.2016 ei-

ne Überdeckung von T€ 607 (31.12.2015: T€ 394) vor. Der (po-

sitive) Unterschiedsbetrag von T€ 213 ist im Wesentlichen 

auf die fremdfinanzierten Anlageinvestitionen zurückzufüh-

ren. 

Die Forderung, langfristig gebundenes Vermögen durch lang-

fristiges Kapital zu finanzieren, konnte am 31.12.2016, wie 

schon am 31.12.2015, weiterhin voll erfüllt werden. 

 

bb) Kurzfristige Betrachtung 

 31.12.2016 31.12.2015 
Verän-
derung 

 T€ T€ T€ 

Geldmittel 396 173 + 223 

kurzfristiges Kapital - 865 - 842 - 23 

Unterdeckung I an liquiden Mit-
teln – streng stichtagsbezo- 
gen - - 469 - 669 + 200 

Forderungen und sonstige Vermö-
gensgegenstände 932 928 + 4 

Überdeckung II an liquiden Mit-
teln – streng stichtagsbezo- 
gen - + 463 + 259 + 204 

Vorräte 144 135 + 9 

Überdeckung III an liquiden 
Mitteln – streng stichtagsbezo-
gen - 607 394 + 213 



 

22 

B P W  
Am 31.12.2016 bestand – entsprechend der langfristigen Be-

trachtung – eine Überdeckung III an liquiden Mitteln von 

T€ 607 (31.12.2015: T€ 394). Vornehmlich ausgelöst wurde der 

Anstieg der Überdeckung III durch die Erhöhung der Geldmit-

tel zur Finanzierung der Anlageinvestitionen. 

Der Betrieb besaß zu jedem Zeitpunkt im Berichtsjahr eine 

ausreichende Zahlungsfähigkeit. 

 

c) Eigenkapitalausstattung 

Ohne Berücksichtigung der empfangenen Ertragszuschüsse (sie 

sind weder dem Eigen- noch dem Fremdkapital eindeutig zuzu-

ordnen und werden ab 01.01.2003 unmittelbar von den Anschaf-

fungs- und Herstellungskosten der bezuschussten Vermögensge-

genstände abgesetzt) betrugen an den letzten beiden Bilanz-

stichtagen: 

Bilanz-
stichtag Eigenkapital Fremdkapital 

Eigenkapital-
anteil 

31.12.2015 T€ 2.825 T€ 1.487 65,5 

31.12.2016 T€ 2.903 T€ 1.632 64,0 

Die Verschlechterung der Eigenkapitalausstattung um 1,5 %-

Punkte hängt im Wesentlichen mit der Darlehensneuaufnahme 

zur Finanzierung der Anlageinvestitionen zusammen. 

Das Verhältnis von Eigen- zu Fremdkapital drückt den Ver-

schuldungsgrad aus. Dieser belief sich entsprechend den vor-

stehenden Ausführungen zum 31.12.2016 auf 1 : 0,56 und zum 

31.12.2015 auf 1 : 0,53. 

Das Wasserwerk Zeven verfügt weiterhin über eine gute Eigen-

kapitalausstattung. 
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d) Soll-Ist-Vergleich 

Der Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2016 sah Einnahmen 

sowie Ausgaben in Höhe von T€ 1.145 vor. Tatsächlich sind 

wegen der geringeren Darlehensneuaufnahme infolge der gerin-

geren Investitionen Einnahmen von T€ 900 und Ausgaben von 

T€ 687 entstanden, so dass sich eine Finanzmittel-Über-

deckung von T€ 213 ergab (= positiver Unterschiedsbetrag bei 

den Vermögens- und Kapitaldeckungsverhältnissen). Die fol-

gende Aufstellung gibt die Abweichungen der Ist-Zahlen von 

den Soll-Zahlen wieder: 

 Soll- 
Zahlen 

Ist- 
Zahlen 

Abwei-
chung 

 T€ T€ T€ 

Einnahmen    
Abschreibungen auf immaterielle Vermö-
gensgegenstände und Sachanlagen 325 310 - 15 

Auflösung von empfangenen Ertragszu-
schüssen - 55 - 54 + 1 

vereinnahmte Baukostenzuschüsse 120 173 + 53 

Darlehensneuaufnahmen 500 200 - 300 

Jahresüberschuss 255 271 + 16 

 1.145 900 - 245 

Ausgaben    

Investitionen in Sachanlagen:    

- Grundstücke und Gebäude 20 -- - 20 

- Wassergewinnungs- und Bezugs-anlagen 6 -- - 6 

- Verteilungsnetz 707 411 - 296 

- sonstige Betriebs- und Geschäftsaus-
stattung 70 5 - 65 

planmäßige Darlehenstilgungen  113 109 - 4 

Veränderungen der Umlaufmittel 46 -- - 46 

Verschiebung von kurzfristigen Verbind-
lichkeiten bei Kreditinstituten -- - 31 - 31 

Übertrag 962 494 - 468 
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 Soll- 

Zahlen 
Ist- 

Zahlen 
Abwei-
chung 

 T€ T€ T€ 

Übertrag 962 494 - 468 

Gewinnabführung Vorjahr 183 193 + 10 

 1.145 687 - 458 

Finanzmittel-Überdeckung -- + 213 + 213 

 1.145 900 - 245 

 

2. Finanzlage (Kapitalflussrechnung) 

Zur Beurteilung der Finanzlage wurde von uns die nachstehen-

de Kapitalflussrechnung auf der Grundlage des Finanzmittel-

fonds (= Geldmittel) gemäß DRS 21 des deutschen Standardi-

sierungsrates mit entsprechendem Vorjahresausweis erstellt: 

 2 0 1 6 2 0 1 5 

 T€ T€ 

 Jahresüberschuss + 271 + 314 

+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Ge-genstände des Anlagevermögens + 310 + 307 

- Erträge aus der Auflösung der empfange-
nen Ertragszuschüsse - 54 - 78 

+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen -- + 1 

+/- 
Zunahme/Abnahme der Vorräte sowie der 
Forderungen und sonstigen Vermögensge-
genständen - 13 + 103 

+/- Zunahme/Abnahme der kurzfristigen Ver-bindlichkeiten sowie anderer Passiva*) + 53 - 189 

+/- Zinserträge/Zinsaufwendungen + 36 + 39 

= Geldmittelzufluss aus der laufenden Ge-
schäftstätigkeit (= Übertrag) + 603 + 497 

 
  

                                                           
*)  Beträge, die weder der Investitions- noch der Finanzie-

rungstätigkeit zuzuordnen sind 
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 2 0 1 6 2 0 1 5 

 T€ T€ 

 Geldmittelzufluss aus der laufenden Ge-
schäftstätigkeit (= Übertrag) + 603 + 497 

+ Einzahlungen aus Baukostenzuschüssen + 173 + 115 

- Auszahlungen für Investitionen in das 
Sachanlagevermögen - 416 - 517 

+ Erhaltene Zinsen -- + 0 

= Geldmittelabfluss aus der Investitions-
tätigkeit - 243 - 402 

+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Dar-
lehen bei Kreditinstituten  + 200 -- 

- Auszahlungen an Unternehmenseigner - 192 - 190 

- Auszahlungen für Darlehenstilgungen bei 
Kreditinstituten - 109 - 219 

- Gezahlte Zinsen - 36 - 39 

= Geldmittelabfluss aus der Finanzie-
rungstätigkeit - 137 - 448 

= gesamter Geldmittelabfluss  + 223 - 353 

+ Geldmittel am Jahresanfang + 173 + 526 

= Geldmittel zum Jahresende + 396 + 173 

Der Geldmittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit 

stammt aus der auf Ertragserzielung ausgerichteten Tätigkeit 

des Betriebes. Er gibt an, welche im Wirtschaftsjahr selbst 

erwirtschafteten Mittel dem Betrieb zur Finanzierung von In-

vestitionen, für die Schuldentilgung sowie für Gewinnaus-

schüttungen zur Verfügung stehen. Im Wirtschaftsjahr 2016 

hat der Betrieb einen Geldmittelzufluss aus der laufenden 

Geschäftstätigkeit von T€ 603 (im Vorjahr: T€ 497) erwirt-

schaftet. Die Zunahme um T€ 108 hängt vornehmlich mit der 

stichtagsbezogenen Zunahme von Lieferantenschulden zusammen. 

Der Geldmittelabfluss aus der Investitionstätigkeit betrug 

im Berichtsjahr T€ 243 (im Vorjahr: T€ 402). Den Anlagein-

vestitionen von insgesamt T€ 416 standen vereinnahmte Bau-

kostenzuschüsse von T€ 173 gegenüber. 
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Im Wesentlichen ausgelöst durch planmäßige Tilgungen 

(T€ 109) sowie durch die Gewinnausschüttung für das Vorjahr 

von T€ 194 und Zinszahlungen von T€ 36 ergab sich trotz ei-

ner Darlehensneuaufnahme von T€ 200 ein Geldmittelabfluss 

aus der Finanzierungstätigkeit von T€ 137 (im Vorjahr: 

T€ 448). 

Im Ergebnis haben sich die Geldmittel zum Jahresende von 

T€ 173 um T€ 396 auf T€ 223 erhöht. 

Insbesondere wegen der Darlehensneuaufnahme zur Finanzierung 

der Anlageinvestitionen nahmen die Geldmittel um T€ 223 zu. 

Der Betrieb erwirtschaftet aus der laufenden Geschäftstätig-

keit weiterhin einen angemessenen Geldmittelzufluss. 

 

3. Ertragslage (Gewinn- und Verlustrechnung) 

a) Erfolgsvergleich 

Die aus der Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage 2) abgelei-

tete Gegenüberstellung der nach betriebswirtschaftlichen Ge-

sichtspunkten gegliederten Erfolgsrechnungen der Wirt-

schaftsjahre 2016 und 2015 zeigen folgendes Bild der Er-

tragslage und ihrer Veränderungen: 

 
2 0 1 6 2 0 1 5 

Verän-
derung*) 

 T€ % T€ % T€ 

Umsatzerlöse 1.872 100,0 1.832 100,0 + 40 

andere aktivierte  
Eigenleistungen 5 0,3 5 0,3 - 0 

sonstige betriebliche 
Erträge 

0 0,0 
6 0,3 

- 6 

Materialaufwand 753 40,2 658 35,9 - 95 

Abschreibungen 310 16,6 307 16,8 - 3 

Übertrag 814 43,5 878 47,9 - 64 
                                                           
*)  + = Ergebnisverbesserung 
 - = Ergebnisverschlechterung 
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2 0 1 6 2 0 1 5 
Verän-
derung*) 

 T€ % T€ % T€ 

Übertrag 814 43,5 878 47,9 - 64 

sonstige betriebliche 
Aufwendungen (ohne 
Konzessionsabgaben) 260 13,9 266 14,5 + 6 

Konzessionsabgaben 133 7,1 130 7,1 - 3 

Betriebsergebnis 421 22,5 482 26,3 - 61 

sonstige Zinsen und 
ähnliche Erträge 0 0,0 0 0,0 - 0 

Zinsen und ähnliche 
Aufwendungen 36 1,9 39 2,1 + 3 

Finanzergebnis - 36 - 1,9 - 39 - 2,1 + 3 

Ergebnis der gewöhn-
lichen Geschäftstä-
tigkeit 385 20,6 443 24,2 - 58 

Ertragsteuern 112 6,0 127 6,9 + 15 

sonstige Steuern 2 0,1 2 0,1 -- 

Jahresüberschuss 271 14,5 314 17,2 - 43 

Erläuterungen der im Vergleich zum Wirtschaftsjahr 2015 ent-

standenen Ergebnisveränderungen 2016: 

Wirtschaftsjahr Erträge 
Aufwen-
dungen 

Jahres-
überschuss 

 T€ T€ T€ 

2 0 1 6 1.877 1.606 271 

2 0 1 5 1.843 1.529 314 

Ertragszunahme 34   

Aufwandsanstieg  77   

Ergebnisveränderung   - 43 

Die Erfolgsdaten verdeutlichen, dass im Berichtsjahr eine 

Ertragszunahme von T€ 34 und ein Aufwandsanstieg von T€ 77 

                                                           
*)  + = Ergebnisverbesserung 
 - = Ergebnisverschlechterung 
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eingetreten sind. Demzufolge verringerte sich der Jahres-

überschuss um T€ 43 auf T€ 271. 

 

b) Ertrags- und Aufwandsbeurteilung 

Die Umsatzerlöse gliedern sich wie folgt auf: 
 

2 0 1 6 2 0 1 5 
Verän-
derung 

 T€ T€ T€ 
Wassergeld:    
- Verbrauchsgebühren 1.478 1.425 + 53 
- Bauwasser 4 3 + 1 
- Grundgebühren 325 316 + 9 

 1.807 1.744 + 63 
Auflösung empfangener Ertrags-
zuschüsse 55 78 - 23 
Nebengeschäftserträge 10 10 + 0 
 1.872 1.832 + 40 

Die Mehrerlöse bei den Verbrauchsgebühren von T€ 53 hängen 

bei unveränderten Abgabepreisen im Wesentlichen mit dem An-

stieg der Wasserabgabe zusammen. Die Zunahme der Grundgebüh-

ren um T€ 9 wurde durch die im Berichtsjahr fertiggestellten 

zusätzlichen Hausanschlüsse ausgelöst. 

Die anderen aktivierten Eigenleistungen von weiterhin T€ 5 

beinhalten die von den Mitarbeitern zur Fertigstellung von 

Sachanlagen erbrachten Leistungen.  

Der Materialaufwand beinhaltet im Einzelnen: 

 2 0 1 6 2 0 1 5 
Verän-
derung 

 T€ T€ T€ 
Strombezug 188 168  + 20 
Wasserbezug 4 5 - 1 
Wasserentnahmeentgelt 138 137 + 1 
Übertrag 330 310 + 20 
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 2 0 1 6 2 0 1 5 
Verän-
derung 

 T€ T€ T€ 
Übertrag 330 310 + 20 
Fremdleistungen 381 298 + 83 
Materialverbrauch 42 50 - 8 
 753 658 + 95 

Insbesondere durch die im Berichtsjahr um T€ 83 höheren 

Fremdleistungen zur Instandhaltung des Verteilungsnetzes ist 

der Materialaufwand im Vorjahresvergleich um insgesamt T€ 95 

angestiegen. 

Einzelheiten zu den um T€ 3 höheren Abschreibungen enthält 

der diesem Bericht als Anlage zum Anhang beigefügte Anlagen-

spiegel (Anlage 3). 

Die um T€ 6 niedrigeren sonstigen betrieblichen Aufwendungen 

(ohne Konzessionsabgaben) berücksichtigen: 

 2 0 1 6 2 0 1 5 
Verän-
derung 

 T€ T€ T€ 
Betriebsführungsentgelt 182 178 + 4 
Verwaltungskostenbeitrag 27 27 + 0 
Versicherungen 23 23 + 0 
Rechts- und Beratungskosten 15 15 + 0 
Grundstücks- und Gebäudeaufwand 3 10 - 7 
Gebühren und Beiträge 5 8 - 3 
übrige sonstige Aufwendungen 5 5 + 0 
 260 266 - 6 

Hauptsächlich wegen der Einsparungen bei Gebühren und Bei-

trägen sowie beim Grundstücks- und Gebäudeaufwand sind trotz 

des leichten Anstieges des Betriebsführungsentgeltes die 

sonstigen betrieblichen Aufwendungen im Vorjahresvergleich 

um insgesamt T€ 6 gesunken. 



 

30 

B P W  
Nach den steuerlichen Bestimmungen gemäß der Textziffer 

III.2.2 des BMF-Schreibens vom 09.02.1998 (Az.: IV B7–S2744–

2/98) beträgt die steuerlich zulässige Konzessionsabgabe: 

  € 
Erträge aus Wasserverkauf an Endver-
braucher zu Normaltarifen: 
€ 1.244.305,29 10,0 % 124.430,52 
Erträge aus Lieferungen an Endver-
braucher, die mehr als 6.000 m³ Wasser 
im Jahr abgenommen haben: 
€ 544.262,92 1,5 % 8.163,94 
Maximal steuerlich zulässige Konzessions-
abgabe 2016  132.594,46 

Die vorstehende Konzessionsabgabe ist nach den steuerlichen 

Vorschriften nur insoweit abzugsfähig, als nach ihrem Abzug 

eine ordnungsgemäße Weiterführung des Versorgungsbetriebes 

nicht gefährdet wird. Eine Gefährdung liegt nach Auffassung 

der Finanzverwaltung vor, wenn ein Gewinn von 1,5 % des 

Sachanlagevermögens (= steuerlicher Mindestgewinn) nicht er-

wirtschaftet und ausgeschüttet werden kann. Da der Mindest-

gewinn gemäß dem genannten BMF-Schreiben mit 1,5 % des Sach-

anlagevermögens zum 01.01.2016 von € 3.189.407,55 in Höhe 

von € 47.841,11 nicht unterschritten wurde, konnte die zuvor 

ermittelte Konzessionsabgabe nach steuerrechtlichen Vor-

schriften angesetzt werden. 

Der preisrechtliche Mindestgewinn nach KAE (Anordnung über 

die Zulässigkeit von Konzessionsabgaben der Unternehmen und 

Betriebe zur Versorgung mit Elektrizität, Gas und Wasser an 

Gemeinden und Gemeindeverbände vom 04.03.1941) beträgt im 

Wirtschaftsjahr 2016 € 175.475,49. Dieser wurde im Wirt-

schaftsjahr 2016 deutlich überschritten. Damit konnte die 

gesamte Konzessionsabgabe 2016 sowohl nach steuerrechtlichen 

als auch nach preisrechtlichen Vorgaben vollständig ange-

setzt werden. Sie entfällt auf die Gemeinden der Samtgemein-

de wie folgt: 
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 2 0 1 6 2 0 1 5 
Verän-
derung 

 T€ T€ T€ 
Stadt Zeven 80 77 + 3 
Gemeinde Heeslingen 28 28 + 0 
Gemeinde Elsdorf 14 14 + 0 
Gemeinde Gyhum 11 11 + 0 
 133 130 + 3 

Die sonstigen Zinsen und ähnlichen Erträge enthielten im 

Vorjahr ausschließlich Guthabenzinsen. 

Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen erfassen Darlehenszin-

sen von T€ 27 (Vorjahr: T€ 31) und Bürgschaftsprovisionen 

von T€ 8 (Vorjahr: T€ 8). 

Die Ertragsteuern umfassen: 

 2 0 1 6 2 0 1 5 
Verän-
derung 

 T€ T€ T€ 

Körperschaftsteuer und Solidari-
tätszuschlag 60 69 - 9 

Gewerbesteuer 52 58 - 6 

 112 127 - 15 

Aufgrund des geringeren Jahresüberschusses sanken die Er-

tragsteuern um insgesamt T€ 15. 

Die sonstigen Steuern von unverändert T€ 2 betreffen weiter-

hin die Grund- und Kfz-Steuern. 

Die Ertragslage des Betriebes hat sich im Vergleich zum Vor-

jahr kaum verändert.  
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c) Soll-Ist-Vergleich 

Die Betriebsleitung rechnete im Erfolgsplan für das Wirt-

schaftsjahr 2016 mit einem Jahresüberschuss von T€ 255. Tat-

sächlich ist insbesondere wegen der höheren Umsatzerlöse ein 

Jahresüberschuss von T€ 271 erwirtschaftet worden. Die Ist-

Zahlen der Gewinn- und Verlustrechnung weichen von den Soll-

Zahlen des Erfolgsplanes wie folgt ab: 

 
Soll- 
Zahlen 

Ist- 
Zahlen 

Ergebnis-
abwei-
chung*) 

 T€ T€ T€ 

Umsatzerlöse 1.822 1.872 + 50 

andere aktivierte Eigenleis-
tungen 3 5 + 2 

sonstige betriebliche Erträge 1 -- - 1 

Materialaufwand 666 753 - 87 

Abschreibungen 325 310 + 15 

sonstige betriebliche Aufwen-
dungen 421 393 + 28 

Betriebsergebnis 414 421 + 7 

sonstige Zinsen und ähnliche 
Erträge 1 -- - 1 

Zinsen und ähnliche Aufwen-
dungen 54 36 + 18 

Finanzergebnis - 53 - 36 + 17 

Ergebnis der gewöhnlichen Ge-
schäftstätigkeit 361 385 + 24 

Ertragsteuern 103 112 - 9 

sonstige Steuern 3 2 + 1 

Jahresüberschuss 255 271 + 16 

Die Beurteilung der Ertragslage verdeutlicht sowohl im Ver-

gleich zum Vorjahr als auch im Vergleich zum Erfolgsplan die 

wirtschaftliche Führung des Betriebes. 

                                                           
*)  + = Ergebnisverbesserung 
 - = Ergebnisverschlechterung 
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E. Feststellungen aus Erweiterungen des Prüfungsauftrags 

I. Feststellungen zum Risikofrüherkennungssystem 

Der Betrieb ist nach § 53 HGrG i. V. m. IDW PS 720 Tz. 8 

verpflichtet, ein Risikofrüherkennungssystem einzurichten. 

Zur Risikofrüherkennung gehören insbesondere die Risikoiden-

tifikation, die Risikobewertung, Maßnahmen der Risikobewäl-

tigung einschließlich der Risikokommunikation, die Risiko-

überwachung und -fortschreibung und die Dokumentation. 

Die Betriebsleitung hat hierzu ein Risikohandbuch erarbei-

tet, welches die Risikoidentifikation, die Bewertung der 

einzelnen Risiken und Maßnahmen zu deren Bewältigung ange-

messen dokumentiert. Das Risikohandbuch wird laufend über-

wacht und fortgeschrieben. Zudem findet bei der Beurteilung 

der wirtschaftlichen Lage des Betriebes durch die Betriebs-

leitung eine Risikobeurteilung auf der Grundlage von Jahres-

abschlüssen und Lageberichten sowie Planungsrechnungen 

statt. Dabei hat sich die Betriebsleitung auch eines Kenn-

zahlensystems bedient, dass die Risikofaktoren berücksich-

tigt.  

Unter analoger Anwendung von IDW PS 340 "Die Prüfung des Ri-

sikofrüherkennungssystems nach § 317 Abs. 4 HGB" haben wir 

die getroffenen Maßnahmen entsprechend IDW PS 720 Tz. 8 zu-

nächst beurteilt, ob diese geeignet sind, die gesetzlichen 

Anforderungen zu erfüllen. Durch Systemprüfungen haben wir 

die Einhaltung der vorgesehenen Maßnahmen überprüft. Unsere 

Prüfung hat ergeben, dass die Betriebsleitung die entspre-

chend § 53 HGrG i. V. m. IDW PS 720 Tz. 8 erforderlichen 

Maßnahmen insbesondere zur Einrichtung eines Überwachungs-

systems in geeigneter Weise getroffen hat und dass das Über-

wachungssystem geeignet ist, Entwicklungen, die den Fortbe-

stand des Betriebes gefährden, frühzeitig zu erkennen. 
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II. Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 HGrG  

Bei unserer Prüfung haben wir auftragsgemäß die Vorschriften 

des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG und den hierzu vom IDW nach 

Abstimmung mit dem Bundesministerium für Finanzen, dem Bun-

desrechnungshof und den Landesrechnungshöfen im IDW PS 720 

aufgenommenen Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG be-

achtet. 

Dementsprechend haben wir auch geprüft, ob die Geschäfte 

ordnungsgemäß, d. h. mit der erforderlichen Sorgfalt und in 

Übereinstimmung mit den einschlägigen handelsrechtlichen 

Vorschriften und den Bestimmungen der Betriebssatzung ge-

führt worden sind. 

Die erforderlichen Feststellungen haben wir in diesem Be-

richt insbesondere im Abschnitt D. III. und in der Anlage 5 

dargestellt. Über diese Feststellungen hinaus hat unsere 

Prüfung keine Besonderheiten ergeben, die nach unserer Auf-

fassung für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Ge-

schäftsführung und der wirtschaftlichen Führung des Betrie-

bes von Bedeutung sind.  
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F. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks und Schlussbemerkung 

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir 

dem Jahresabschluss (Anlagen 1 bis 3) und dem Lagebericht 

für das Wirtschaftsjahr 2016 (Anlage 4) des Wasserwerkes 

Zeven unter dem Datum vom 27.04.2017 den folgenden uneinge-

schränkten Bestätigungsvermerk erteilt, der hier wiedergege-

ben wird: 

"Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers 

An das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Rotenburg (Wüm-

me) 

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Ge-

winn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung 

der Buchführung und den Lagebericht des Wasserwerkes Zeven 

für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2016 bis 31. Dezember 

2016 geprüft. Durch § 29 EigBetrVO Nds. wurde der Prüfungs-

gegenstand erweitert. Die Prüfung erstreckt sich daher auch 

auf die wirtschaftlichen Verhältnisse des Eigenbetriebs  

i. S. v. § 53 Abs. 1 Nr. 2 HGrG. Die Buchführung und die 

Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den 

deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und ergänzenden 

landesrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestim-

mungen der Satzung und die wirtschaftlichen Verhältnisse des 

Eigenbetriebs liegen in der Verantwortung der Betriebslei-

tung des Eigenbetriebs. Unsere Aufgabe ist es, auf der 

Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurtei-

lung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buch-

führung und über den Lagebericht sowie über die wirtschaft-

lichen Verhältnisse des Eigenbetriebs abzugeben. 
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Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB und 

§ 29 EigBetrVO Nds. unter Beachtung der vom Institut der 

Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze 

ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die 

Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten 

und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den 

Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßi-

ger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bil-

des der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich aus-

wirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden und dass 

mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob die 

wirtschaftlichen Verhältnisse des Eigenbetriebs Anlass zu 

Beanstandungen geben. Bei der Festlegung der Prüfungshand-

lungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und 

über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Eigenbe-

triebs sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berück-

sichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des 

rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie 

Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss 

und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben 

beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewand-

ten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschät-

zungen der Betriebsleitung des Eigenbetriebs sowie die Wür-

digung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des 

Lageberichts. Die Prüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse 

haben wir darüber hinaus entsprechend den vom IDW festge-

stellten Grundsätzen zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der 

Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse gemäß 

§ 53 HGrG vorgenommen. Wir sind der Auffassung, dass unsere 

Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beur-

teilung bildet. 

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 
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Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewon-

nenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den deut-

schen handelsrechtlichen und den ergänzenden landesrechtli-

chen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Sat-

zung und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungs-

mäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-

sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des 

Eigenbetriebs. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem 

Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften, 

vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des 

Eigenbetriebs und stellt die Chancen und Risiken der zukünf-

tigen Entwicklung zutreffend dar. 

Die wirtschaftlichen Verhältnisse des Eigenbetriebs geben 

nach unserer Beurteilung keinen Anlass zu wesentlichen Bean-

standungen.  

Der Jahresabschluss, der Lagebericht und die Buchführung 

entsprechen nach pflichtgemäßer Prüfung den Rechtsvorschrif-

ten. Die Geschäftsführung erfolgt ordnungsgemäß. Die Ent-

wicklung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage, der Liqui-

dität und der Rentabilität ist nicht zu beanstanden. Der Ei-

genbetrieb wird wirtschaftlich geführt." 

Den vorstehenden Prüfungsbericht erstatten wir in Überein-

stimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsät-

zen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen 

(IDW PS 450). 

Eine Verwendung des oben wiedergegebenen Bestätigungsvermer-

kes außerhalb dieses Prüfungsberichtes bedarf unserer vorhe-

rigen Zustimmung. Bei Veröffentlichung oder Weitergabe des 

Jahresabschlusses und/oder des Lageberichtes in einer von 

der bestätigten Fassung abweichenden Form bedarf (ein-

schließlich der Übersetzung in andere Sprachen) es zuvor un-

serer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestäti-
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gungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen 

wird; auf § 328 HGB wird verwiesen.  

 

Bünde, den 27.04.2017 

 

BPW Treuhand GmbH 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

 

 

 

 

gez. Hußmann 

Wirtschaftsprüfer 
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Wasserwerk Zeven Anlage 1

A k t i v a B i l a n z  zum 31. Dezember 2016 P a s s i v a

31.12.2015 31.12.2015
€ € € € € €

A. Anlagevermögen A. Eigenkapital

I. Immaterielle Vermögensgegenstände 51.846,00 54.344,00 I.  Stammkapital 2.212.343,38 2.212.343,38
II. Gewinnrücklage 419.894,25 298.776,67

II. Sachanlagen III. Jahresüberschuss 270.923,87 313.979,58

1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten 711.049,96 736.643,96 B. empfangene Ertragszuschüsse 112.533,00 167.301,00

2. Gewinnungs- und Bezugsanlagen 890.424,00 949.089,00
3. Verteilungsanlagen 1.498.868,00 1.449.965,00
4. Maschinen und maschinelle Anlagen 1.030,00 1.529,00 C. Rückstellungen
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung 20.989,00 23.413,00
6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 1.397,68 3.123.758,64 28.767,59 1. Steuerrückstellungen -- --

2. sonstige Rückstellungen 11.500,00 11.500,00 11.500,00

B. Umlaufvermögen
D. Verbindlichkeiten

I. Vorräte
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 850.514,25 759.251,59

-. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 144.247,27 134.562,12    - davon mit einer Restlaufzeit

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
2. erhaltene Anzahlungen 592.188,43 598.238,28

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 761.103,24 719.028,71    - davon mit einer Restlaufzeit
- davon mit einer Restlaufzeit

3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 137.762,52 70.259,88
2. sonstige Vermögensgegenstände 170.843,90 208.216,58    - davon mit einer Restlaufzeit

- davon mit einer Restlaufzeit

4. Verbindlichkeiten gegenüber der Samtgemeinde Zeven 4.273,70 9.103,80
931.947,14    - davon mit einer Restlaufzeit

III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 395.685,06 173.430,12
5. sonstige Verbindlichkeiten 35.550,71 38.234,90
   - davon mit einer Restlaufzeit

   - davon im Rahmen der
     sozialen Sicherheit: € 0,00
     (Vorjahr: € 0,00) 1.620.289,61

4.647.484,11 4.478.989,08 4.647.484,11 4.478.989,08

     (Vorjahr: € 9.103,80)

     bis zu einem Jahr: € 83.656,49
     (Vorjahr: € 113.623,19)

     bis zu einem Jahr: € 592.188,43

     bis zu einem Jahr: € 4.273,70

     bis zu einem Jahr: € 137.762,52
     (Vorjahr: € 70.259,88)

  von mehr als einem Jahr: € 0,00
  (Vorjahr: € 0,00)

  von mehr als einem Jahr: € 0,00
  (Vorjahr: € 0,00)

     (Vorjahr: € 598.238,28)

     (Vorjahr: € 0,00)
   - davon aus Steuern: € 0,00
     (Vorjahr: € 38.234,90)
     bis zu einem Jahr: € 35.550,71
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Vorjahr
€ € €

1. Umsatzerlöse 1.871.693,11 1.831.737,18

2. andere aktivierte Eigenleistungen 5.196,98 5.744,63

3. sonstige betriebliche Erträge 127,99 6.091,75

1.877.018,08 1.843.573,56
4. Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und
Betriebsstoffe und für bezogene Waren 372.876,58 359.550,12

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 381.112,22 753.988,80 298.422,40

5. Abschreibungen auf immaterielle 
Vermögensgegenstände des Anlage-
vermögens und Sachanlagen 310.026,51 306.928,81

6. sonstige betriebliche Aufwendungen 392.412,37 396.241,03

7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0,00 0,36

8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 35.505,97 39.383,23

9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 111.755,54 126.663,73

10. Ergebnis nach Steuern 273.328,89 316.384,60

11. sonstige Steuern 2.405,02 2.405,02

12. Jahresüberschuss 270.923,87 313.979,58

Nachrichtlich

Verwendung des Jahresüberschusses

a) Einstellung in die Rücklagen 65.992,07 121.117,68
b) Abführung an den Haushalt der Samtgemeinde 204.931,80 192.861,90

270.923,87 313.979,58

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2016
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Anhang für das Wirtschaftsjahr 2016 

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze 

Der Jahresabschluss und der Lagebericht wurden gemäß der 
Eigenbetriebsverordnung vom 27. Januar 2011 und den übrigen 
gesetzlichen Vorschriften aufgestellt. 

Die immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlage-
vermögen werden zu den Anschaffungskosten (Rechnungspreise 
zzgl. Nebenkosten abzgl. Skonti) - vermindert um planmäßige 
Abschreibungen - bewertet. 

Aufgrund der ab 2003 geltenden steuerlichen Vorschriften 
werden die ab 2003 von den Kunden erhaltenen Baukostenzu-
schüsse aktivisch von den Anschaffungs- und Herstellungs-
kosten abgesetzt. Die Abschreibungen werden bei Gebäuden 
linear für die Nutzungsdauer von 50 Jahren berechnet. Die 
Nutzungsdauer bei technischen Anlagen und Maschinen beträgt 
zwischen 10 und 25 Jahre, bei anderen Anlagen der Betriebs- 
und Geschäftsausstattung 4 bis 25 Jahre. Die Anlagen werden 
sowohl linear als auch degressiv abgeschrieben. Sobald die 
lineare Abschreibung höher ist als die geometrisch-
degressive, wird auf die lineare Abschreibung gewechselt. 
Die Zugänge des Berichtsjahres werden linear abgeschrieben. 

Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe werden zu den durch-
schnittlichen Einstandspreisen ausgewiesen. Die Forderungen 
und sonstigen Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert 
unter Berücksichtigung des Ausfallrisikos angesetzt. Es be-
steht unverändert eine Einzelwertberichtigung über T€ 73. 
Eine Pauschalwertberichtigung besteht in Höhe von T€ 7. Un-
befristete Forderungen werden mit dem Barwert angesetzt. 



Wasserwerk Zeven Anlage 3 
Seite 2 

Die sonstigen Rückstellungen werden in Höhe des Betrages 
angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung 
notwendig ist, und die Verbindlichkeiten mit dem Rückzah-
lungsbetrag. 

Die Passivseite der Bilanz wurde unter den sonstigen Ver-
bindlichkeiten um den Posten Nr. 4 „Verbindlichkeiten ge-
genüber der Samtgemeinde Zeven“ ergänzt. 

Der Jahresabschluss des Wasserwerkes Zeven wird im Gesamt-
abschluss der Samtgemeinde Zeven erfasst. 

Erläuterung zur Bilanz 

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 

Von den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen entfal-
len rd. T€ 697 auf die Wasserabgabe sowie rd. T€ 144 auf 
die Erstellung von Hausanschlüssen und sonstigen Installa-
tionen. 

Die Verbrauchsabgrenzungen wurden berücksichtigt mit 
T€ 697. Von den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 
wurde eine Einzelwertberichtigung über T€ 73 sowie eine 
Pauschalwertberichtigung über T€ 7 abgesetzt. 

Von den bis einschließlich 2002 empfangenen Ertragszuschüs-
sen werden 5 % der Ursprungsbeträge als Ertrag verrechnet. 
Die planmäßigen Auflösungen für 2016 betrugen T€ 55. Die 
empfangenen Ertragszuschüsse ab 2003 werden von den An-
schaffungs- und Herstellungskosten aktivisch abgesetzt 

In den sonstigen Vermögensgegenständen sind Steuererstat-
tungsbeträge und Wassergeldabrechnungsreste enthalten. 
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Sonstige Rückstellungen und Verbindlichkeiten 

Die sonstigen Rückstellungen betreffen Prüfungs- und Bera-
tungskosten. 

In 2016 erfolgte eine Darlehensaufnahme über T€ 200. Die 
planmäßigen Darlehenstilgungen hatten ein Gesamtvolumen von 
T€ 108. 

Die erhaltenen Anzahlungen betreffen die Abschlagszahlungen 
der Tarifkunden, die sich aus dem rollierenden Ablesever-
fahren ergeben. Die sonstigen Verbindlichkeiten betreffen 
hauptsächlich restliche Konzessionsabgaben mit T€ 35. 

Verbindlichkeiten in T€ Insgesamt 

Restlaufzeit 
von mehr als 

1 Jahr 

Restlaufzeit 
von mehr als 
5 Jahren 

Verbindlichkeiten ge-
genüber  
Kreditinstituten 850.000 797.000 462.000 
erhaltene Anzahlungen 592.000 -- -- 
Verbindlichkeiten aus 
Lieferungen und Leis-
tungen 138.000 -- -- 
Verbindlichkeiten ge-
genüber der Samtgemein-
de Zeven 4.000 -- -- 
sonstige Verbindlich-
keiten 36.000 -- -- 
Insgesamt 1.620.00 797.000 462.000 
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Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung 

Die Umsatzerlöse beinhalten mit 1.807.000,00 € Wasserliefe-
rungen, mit 55.000,00 € die Auflösung von Ertragszuschüssen 
und mit 10.000,00 € Nebengeschäftserträge. 

Wasserabgabe Abgabe in m³ Ertrag in € 
Stadt Zeven 1.121.000 1.150.000,00 
Gemeinde Heeslingen 270.000 294.000,00 
Gemeinde Elsdorf 237.000 233.000,00 
Gemeinde Gyhum 131.000 130.000,00 
Insgesamt 1.759.000 1.807.000,00 

Angaben zum Jahresergebnis 

Das Wasserwerk der Samtgemeinde Zeven weist für das Ge-
schäftsjahr 2016 einen Jahresgewinn von 270.923,87 € gemäß 
Bilanz aus. Über die Gewinnverwendung des Geschäftsjahres 
2016 wird der Rat der Samtgemeinde Zeven noch beschließen.
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Zusätzliche Angaben gemäß § 23 Eigenbetriebsverordnung 
 

Umsatzerlöse 

Umsatz 
in T€ 
2016 

Umsatz 
in T€ 
2015 

Verän-
derung 
absolut 
in T€ 

Verän-
derung 
in % 

Stadt Zeven 1.150 1.096 54 4,9 
Gemeinde Heeslingen 294 286 8 2,8 
Gemeinde Elsdorf 233 230 3 1,3 
Gemeinde Gyhum 130 132 - 2 - 1,5 
Zwischensumme 1.807 1.744 63 3,6 
Auflösung Ertragszuschüsse 55 78 - 23 - 29,5 
Nebengeschäftserträge 10 10 0 0,0 
Gesamt 1.872 1.832 40 2,2 
 
Eigenkapitalentwicklung 
 
Das Eigenkapital stieg auf T€ 2.903. Die Eigenkapitalquote 
sank bei einer gestiegenen Bilanzsumme auf 62,5 % (Vorjahr 
63,1 %). 
 

 in € 
Stand per 1. Januar 2016 2.825.099,63
abzügl. Gewinnabführung 2015 - 192.862,00
zuzügl. Jahresgewinn 2016 270.923,87
Stand per 31. Dezember 2016 2.903.161,50
 
Rückstellungen 
 
Auf Grund des gesunkenen Jahresergebnisses waren keine 
Steuerrückstellungen zu bilden. Die sonstigen Rückstellun-
gen betreffen ausschließlich die Jahresabschlussprüfungs- 
und -beratungskosten.  
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Rückstellungen 
 

 
Stand 

01.01.2016 
Ver- 
brauch 

Auf- 
lösung 

Zu-
führung 

Stand 
31.12.2016 

Jahresabschluss-
kosten 2.500,00 2.162,25 337,75 2.500,00 2.500,00 
Prüfungskosten 9.000,00 8.500,00 500,00 9.000,00 9.000,00 
Gesamt 11.500,00 10.662,25 837,75 11.500,00 11.500,00 
 
Organe des Wasserwerkes  
 
Betriebsausschuss (Werkausschuss) 
 
Ratsherr Rolf Grabowski, Maschinenbautechniker, Vorsitzen-
der (ab 16.11.2016) 
Ratsherr Andreas Bellmann, Polizeibeamter, (bis 16.11.2016) 
Vorsitzender  
Ratsherr Michael Butt, Polizeibeamter, (ab 16.11.2016) 
stellv. Vorsitzender  
Ratsherr Karsten Knofflock, Landwirt, (bis 16.11.2016) 
stellv. Vorsitzender  
Ratsherr Hermann Albers, Landwirt (ab 16.11.2016) 
Ratsherr Günter Baden, Sparkassenkaufmann (ab 16.11.2016) 
Ratsherr Hans-Jürgen Budde, Rentner 
Ratsfrau Ute Gudella-de Graaf, Physiotherapeutin (bis 
16.11.2016) 
Ratsherr Torsten Klocke, techn. Angestellter (bis 
16.11.2016) 
Ratsherr Hans-Günter Krauskopf, Fotograf 
Ratsherr Ingolf Lienau, Musikschullehrer (bis 16.11.2016) 
Ratsherr Martin Setzer, Berufssoldat (bis 16.11.2016) 
Ratsherr Michael Solty, Webmaster (ab 16.11.2016) 
Ratsherr Jan-Tobias Wendelken, Brandschutzingenieur (bis 
16.11.2016) 
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Betriebsleiter (Werkleiter) 
 
Dr.-Ing. Marcel Meggeneder (ab 1. Dezember 2016) 
Dipl.-Ing. Holger Schlüter (bis 31. Dezember 2016) 
 
Sonstige Angaben  
 
Aufwendungen für Organe und Organkredite  
 
Die Aufwendungen für den Werkausschuss betrugen 1.143,00 €. 
 
Die Aufwendungen für die Abschlussprüfung betragen für das 
Geschäftsjahr 2016: T€ 9. 
 
Belegschaft 
 
Die Samtgemeinde Zeven beschäftigt für das Wasserwerk keine 
Mitarbeiter. 
 
Betriebsführung 
 
Die Betriebsführung erfolgt durch die Stadtwerke Zeven 
GmbH. 
 
Zeven, 07. April 2017 
Betriebsleitung des Wasserwerkes  
Samtgemeinde Zeven 
 
 
gez. Dr.-Ing. Marcel Meggeneder 
     Betriebsleiter 
 
Die Bilanzierung wurde durch die Wirtschaftsprüfer-/ 
Steuerberatungsgesellschaft Göken, Pollak & Partner Treu-
handgesellschaft mbH, Bremen, erstellt und entspricht den 
gesetzlichen Anforderungen sowie der EigBetrVO. 
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Anlage zum Anhang

Posten des Anlagevermögens

Baukosten- am Ende
Anfangs- zuschuss Umbuchun- Anfangs- Umbuchun- des Wirt- am Ende des
stand Zugang (BKZ) Abgang gen(+/-) Endstand stand Zugang Abgang gen(+/-) Endstand schaftsjahres Vorjahres

Zusammenfassung des Anlagever- € € € € € € € € € € € €
mögens

I. Immaterielle Vermögensgegen-
   stände 212.070,39 0,00 139.526,23 0,00 72.544,16 157.726,39 2.498,00 139.526,23 0,00 20.698,16 51.846,00 54.344,00

II. Sachanlagen

1. Grundstücke und grundstücks-
   gleiche Rechte mit Geschäfts-,
   Betriebs- und anderen Bauten 1.394.298,52 0,00 0,00 0,00 1.394.298,52 657.654,56 25.594,00 0,00 0,00 683.248,56 711.049,96 736.643,96

2. Gewinnungs- und Bezugsanlagen 4.623.716,34 0,00 8.199,12 25.372,05 4.640.889,27 3.674.627,34 84.037,05 8.199,12 0,00 3.750.465,27 890.424,00 949.089,00

- 173.376,25 (BKZ)
3. Verteilungsanlagen 12.429.938,93 408.689,80 0,00 3.395,54 12.668.648,02 10.979.973,93 189.806,09 0,00 0,00 11.169.780,02 1.498.868,00 1.449.965,00

4. Maschinen und
   maschinelle Anlagen 484.348,74 0,00 289.383,54 0,00 194.965,20 482.819,74 341,00 289.225,54 0,00 193.935,20 1.030,00 1.529,00

5. Betriebs- und
   Geschäftsausstattung 211.435,89 5.326,37 6.692,32 0,00 210.069,94 188.022,89 7.750,37 6.692,32 0,00 189.080,94 20.989,00 23.413,00

6. Geleistete Anzahlungen und
   Anlagen im Bau 28.767,59 1.397,68 0,00 - 28.767,59 1.397,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.397,68 28.767,59

19.172.506,01 - 173.376,25 (BKZ) 304.274,98 0,00 19.110.268,63 15.983.098,46 307.528,51 304.116,98 0,00 15.986.509,99 3.123.758,64 3.189.407,55
415.413,85

Summe des Anlagevermögens 19.384.576,40 - 173.376,25 (BKZ) 443.801,21 0,00 19.182.812,79 16.140.824,85 310.026,51 443.643,21 0,00 16.007.208,15 3.175.604,64 3.243.751,55
415.413,85

Entwicklung des Anlagevermögens zum 31. Dezember 2016

Anschaffungs- und Herstellungskosten Abschreibungen Buchwerte
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Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2016 
 
Allgemeine Entwicklung des Wasserverbrauches 

Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V. 
(BDEW) erhebt stichprobenartig Daten von ca. 140 Wasserver-
sorgungsunternehmen. Sie repräsentieren bezogen auf die 
Wasserabgabe etwa 32% der jährlich an den Verbraucher abge-
gebenen Wassermenge. 

Für das Jahr 2016 meldet der Verband eine Wasserabgabe an 
die Verbraucher von 4,575 Mrd. m³ (4.538 Mrd. m³ im Vor-
jahr), wobei die Steigerung von 1,2 % in den Haushalten und 
im Kleingewerbe stattgefunden hat, während der Verbrauch 
bei der Industrie rückläufig ist (- 0,9%). 

2016 gab es bundesweit in den ersten 6 Monaten deutlich 
mehr Niederschlag als im Jahr 2015. Diese Steigerung hat 
sich zwar im 2. Halbjahr relativiert, insgesamt wurden aber 
trotzdem größere Niederschlagsmengen als in den Vorjahren 
gemessen. 

Die Wasserkosten sind im Vergleich zum Vorjahr leicht ge-
stiegen und liegen zur Zeit bei 88,00 € pro Einwohner 
(2015: 87,00 €). Diese Steigerung von 2,1% liegt leicht 
über der allgemeinen Inflationsrate. 

Ertragslage 

Auch im Berichtsjahr haben wir unseren Versorgungsauftrag 
in vollem Umfang erfüllt. Im Geschäftsjahr 2016 hat sich 
die Ertragslage bei gestiegenen Umsatzerlösen und Material-
aufwendungen leicht verschlechtert. 
 
Der Trinkwasserbedarf wird nahezu vollständig durch eigene 
Förderbrunnen des Wasserwerkes gedeckt. Geringfügige Mengen 
werden im Rahmen von Notverbundleitungen von anderen Was-
serversorgungsunternehmen bezogen. 
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Die nutzbare Wasserabgabe an die Kunden ist gegenüber dem 
Vorjahr insgesamt um 3,7 % gestiegen. Die Wasserabgabe ist 
um rd. 62.000 Kubikmeter gestiegen. Grundlage hierfür ist 
eine Mehrabgabe durch die Großabnehmer und die warme Witte-
rung. 
 
Das Wasserwerk Zeven liefert seinen Kunden seit 1996 Trink-
wasser zu unverändert gebliebenen Bezugspreisen. 
 
Für unsere Kunden beträgt der Wasserpreis 0,90 € je Kubik-
meter. Die Grundgebühren betragen pro Monat 3,28 €. 
 
Der Durchschnittserlös je verkauften Kubikmeter Trinkwasser 
beträgt 1,03 €/m³ (Vorjahr 1,03 €/m³). 
 
Für das Geschäftsjahr 2016 betragen die Konzessionsabgaben 
an die Stadt Zeven bzw. verschiedene Gemeinden der Samtge-
meinde Zeven T€ 133. 
 

Wasserabgabe 
Abgabe in Tm3 

2016 
Abgabe in Tm3 

2015 
Veränderung 

in Tm³ 
Veränderung 

in % 
Stadt Zeven 1.121 1.065 56 5,3 
Gemeinde Heeslingen 270 262 8 3,1 
Gemeinde Elsdorf 237 243 - 6 - 2,5 
Gemeinde Gyhum 131 127 4 3,2 
Gesamt 1.759 1.697 62 3,7 
 
Cash-Flow 

Der Cash-Flow liegt mit T€ 493 um T€ 147 über dem Vorjah-
reswert. Im Verhältnis zum Umsatz beträgt der Cash-Flow 
26,3 %.  

Unser Werk verfügt weiterhin über eine solide Finanz- und 
Ertragslage. Mit kontinuierlich vorausschauenden Investiti-
onen haben wir unsere Unternehmensposition abgesichert. Wir 
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verfügen über ausreichende Ressourcen und haben zudem unse-
ren Unternehmenswert weiter steigern können. 

Die umfangreichen kontinuierlichen Erneuerungen unserer 
Verteilungsanlagen sind nahezu abgeschlossen. Die Unterhal-
tungsmaßnahmen werden bei Bedarf umgehend durchgeführt. 
 

Wertschöpfung 

Die Unternehmensleistung belief sich unter Einschluss aller 
Erträge auf T€ 1.877. Unter Abzug von Materialaufwendungen, 
Abschreibungen und sonstigen betrieblichen Aufwendungen oh-
ne Konzessionsabgaben, ergibt sich eine Wertschöpfung von 
T€ 554 (29,5 %) für den Abrechnungszeitraum. 

Es wurden an Steuern und Abgaben T€ 247 und an Zinsen T€ 36 
gezahlt. Das Wasserwerk der Samtgemeinde Zeven weist für 
das Geschäftsjahr 2016 einen Jahresgewinn von 270.923,87 € 
gemäß Bilanz aus.  
 
Investitionen 

Eines der vorrangigen Ziele ist die Zukunftssicherung des 
Unternehmens. Der Ausbau unseres Versorgungsnetzes ist auf 
ein geringes Niveau gesunken, die anstehenden Unterhal-
tungsmaßnahmen werden fortlaufend durchgeführt und haben 
ein hohes Niveau. 

Die getätigten Investitionen betrugen im Berichtszeitraum 
T€ 415. Die Investitionsschwerpunkte im Geschäftsjahr 2016 
lagen im Ausbau des Versorgungsnetzes. Es wurden 24 Haus-
wasseranschlüsse erstellt und im Zuge der kontinuierlichen 
Rohrnetzerweiterung ca. 3,8 Kilometer Leitungen verlegt. 
Durch unsere bestehenden modernen Anlagen ist die Versor-
gung der Abnehmer, auch im Notfall, uneingeschränkt gewähr-
leistet.  
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Unfertig waren am Ende des Geschäftsjahres zwei Vertei-
lungsanlagen. 

Investitionen in Umweltschutzmaßnahmen erfolgten in 2016 
nicht. 
 
Bilanzstruktur 

Auf der Aktivseite der Bilanz dominiert das Anlagevermögen. 
Der hohe Anteil des Anlagevermögens von 68,3 % zeigt die 
Kapitalintensität unseres Wasserversorgungsunternehmens. 
Das Eigenkapital ist mit T€ 2.632 um T€ 121 gestiegen. Sein 
Anteil an der gestiegenen Bilanzsumme hat sich um 0,6 % auf 
56,7 % erhöht. Das langfristige Fremdkapital ist um T€ 122 
auf T€ 767 gestiegen. In 2016 wurde ein Darlehen über 
T€ 200 aufgenommen. Die planmäßigen Darlehenstilgungen be-
trugen T€ 108. Der Anteil der langfristigen Verbindlichkei-
ten an der gestiegenen Bilanzsumme erhöhte sich auf 16,5 %. 
 
Finanzierungsrechnung 
 
Der Kapitalbedarf für die Investitionen des Geschäftsjahres 
2016 in Höhe von T€ 415 wurde aus den selbst erwirtschafte-
ten Mitteln, der Kapitalzuführung und durch die von den 
Neukunden gezahlten Bauzuschüsse finanziert. Neben dem Fi-
nanzierungsüberhang in Höhe von T€ 189 ergab sich aus den 
weiteren Geschäftsabwicklungen eine Liquiditätserhöhung von 
insgesamt T€ 223. 
 
Finanzielle Verhältnisse 
 
Ende 2016 decken das Eigenkapital und die langfristigen 
Verbindlichkeiten die Vorräte und das langfristige Vermögen 
vollständig ab. Die Überdeckung beträgt T€ 192. 

Die Investitionen über insgesamt T€ 415 wurden aus eigenen 
Mitteln und erhaltenen Bauzuschüssen finanziert. Die flüs-
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sigen Mittel haben sich aus den Entwicklungen der übrigen 
Vermögens- und Schuldenstände erhöht. 

Der Zinsaufwand ist aufgrund des weiter gesunkenen Zinsni-
veaus gesunken. 

Die Eigenkapitalquote des Unternehmens erhöhte sich auf-
grund des gestiegenen Eigenkapitals bei einer gestiegenen 
Bilanzsumme im Vergleich zum Vorjahr um 0,6 % von 56,1 % 
auf 56,7 %.
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Voraussichtliche Entwicklung des laufenden Geschäftsjahres 

· Für das laufende Geschäftsjahr erwarten wir eine sin-
kende Wasserabgabe, da ein gewerblicher Kunde seinen 
Produktionsbetrieb eingestellt hat. 

· Es sind Grunderwerbe im Wassergewinnungsgebiet einge-
plant. 

· Die allgemeinen Rohrnetzerweiterungen betreffen 70 ge-
plante neue Hausanschlüsse. 

· Beim Brunnen 3 ist die Erstellung einer oberirdischen 
Brunnenstube vorgesehen. 

· Des Weiteren ist die Anschaffung eines mobilen Not-
stromaggregates eingeplant worden. 

· Darüber hinaus werden wir die Sanierung des Versor-
gungsnetzes und Wasserzählerauswechselungen weiter vor-
nehmen. 

 
Da tendenziell ein allmählicher Rückgang der Neubautätig-
keiten zu verzeichnen ist, wird zukünftig die Entwicklung 
der Trinkwasserabgabe wesentlich vom Verbraucherverhalten 
und von der Witterung abhängen. 
 
Die Arbeiten zur Vorbereitung des Wasserrechtsantrages zur 
Neubewilligung der Entnahme von Grundwasser wurden begon-
nen. 
 
Risiken der zukünftigen Entwicklung 
 
Auswirkungen im Zusammenhang mit der wasserwirtschaftlichen 
Liberalisierung sind derzeit weder erkennbar noch zu erwar-
ten. Im Übrigen sind Risiken der zukünftigen Entwicklung 
nicht ersichtlich. 
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Fragenkatalog zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der 
Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse 

nach § 53 HGrG (IDW PS 720) 
 
 
Fragenkreis 1: Tätigkeit von Überwachungsorganen und Ge-

schäftsleitung sowie individualisierte Of-
fenlegung der Organbezüge 

 
a) Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Ge-

schäftsverteilungsplan für die Geschäftsleitung sowie 
ggf. für die Konzernleitung? Gibt es darüber hinaus 
schriftliche Weisungen des Überwachungsorgans zur Orga-
nisation für die Geschäfts- sowie ggf. für die Konzern-
leitung (Geschäftsanweisungen)? Entsprechen diese Rege-
lungen den Bedürfnissen des Unternehmens bzw. des Kon-
zerns? 

 Die Betriebsatzung enthält ausreichende Regelungen für 
die Zuständigkeiten der Organe (Rat der Samtgemeinde, 
Betriebsausschuss, Betriebsleitung). Es findet der Ge-
schäftsverteilungsplan der betriebsführenden Stadtwerke 
Zeven GmbH Anwendung. Darüber hinausgehende schriftliche 
Weisungen des Rates der Samtgemeinde und des Betriebs-
ausschusses zur Organisation der Betriebsleitung liegen 
nicht vor. Die vorliegenden Regelungen entsprechen den 
Bedürfnissen des Betriebes. 

 
b) Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse ha-

ben stattgefunden und wurden Niederschriften hierüber 
erstellt? 

 Im Wirtschaftsjahr 2016 haben zwei auf den Betrieb bezo-
gene Sitzungen des Rates der Samtgemeinde, zwei Sitzun-
gen des Samtgemeindeausschusses und drei Sitzungen des 
Betriebsausschusses stattgefunden. Es wurden jeweils 
Niederschriften über die Sitzungen erstellt. 
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c) In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien  
i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG sind die einzelnen 
Mitglieder der Geschäftsleitung tätig? 

 Die Betriebsleitung wird durch die Stadtwerke Zeven GmbH 
ausgeführt und ist daher ebenfalls für die Geschäftsfüh-
rung dieser zuständig. Außerdem ist sie im Vorstand der 
Bürger-Energiegenossenschaft Zeven eG. Darüber hinaus 
ist die Betriebsleitung in keinen anderen Aufsichtsräten 
und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 5 
AktG tätig. 

 
d) Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftslei-

tung, Überwachungsorgan) individualisiert im Anhang des 
Jahresabschlusses/Konzernabschlusses aufgeteilt nach Fi-
xum, erfolgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit 
langfristiger Anreizwirkung ausgewiesen? Falls nein, wie 
wird dies begründet? 

 Der Betriebsleiter des Wasserwerks erhält keine geson-
derte Vergütung. Der Gesamtbetrag der Aufwendungen, die 
für den Betriebsausschuss geleistet worden sind, wird im 
Anhang angegeben. Erfolgsbezogene Komponenten und Kompo-
nenten mit langfristiger Anreizwirkung bestehen nicht, 
eine Aufteilung ist daher nicht erforderlich. 

 
Fragenkreis 2: Aufbau- und ablauforganisatorische Grundla-

gen 
 
a) Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entspre-

chenden Organisationsplan, aus dem Organisationsaufbau, 
Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/Weisungsbefugnisse 
ersichtlich sind? Erfolgt dessen regelmäßige Überprü-
fung? 

 Ein gesonderter Organisationsplan für den Betrieb be-
steht nicht. Allerdings ist das Wasserwerk in den Orga-
nisationsplan der betriebsführenden Stadtwerke Zeven 
GmbH integriert. Hierüber besteht ein den Bedürfnissen 
des Betriebes entsprechender Organisationsplan, aus dem 
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Organisationsaufbau und Arbeitsbereiche sowie Zuständig-
keiten/Weisungsbefugnisse ersichtlich sind. Es erfolgt 
eine regelmäßige Überprüfung.  

 
b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem 

Organisationsplan verfahren wird? 
 Im Rahmen der Prüfung haben sich keine Anhaltspunkte er-

geben, dass nicht nach den bestehenden Regelungen ver-
fahren wird. 

 
c) Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptions-

prävention ergriffen und dokumentiert? 
 Es finden die allgemeinen Regularien der Stadtwerke 

Zeven GmbH Anwendung. Die Korruptionsprävention wurde 
dort durch die Teilnahme an einem Präventionsseminar so-
wie durch die Information der Mitarbeiter darüber ausge-
weitet. In 2016 ist eine Dienstanweisung zur Korrupti-
onsprävention erlassen worden. 

 
d) Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen 

für wesentliche Entscheidungsprozesse (insbesondere Auf-
tragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kre-
ditaufnahme und –gewährung)? Haben sich Anhaltspunkte 
ergeben, dass diese nicht eingehalten werden? 

 Geeignete Richtlinien und Arbeitsanweisungen für wesent-
liche Entscheidungsprozesse (insbesondere Auftragsverga-
be und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kreditaufnahme 
und -gewährung) liegen vor. Im Rahmen der Prüfung haben 
sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht ein-
gehalten wurden. 

 
e) Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen 

(z.B. Grundstücksverwaltung, EDV)? 
 Eine ordnungsgemäße Dokumentation von Verträgen ist ein-

gerichtet. 
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Fragenkreis 3:Planungswesen, Rechnungswesen, Informations-
system und Controlling 
 
a) Entspricht das Planungswesen – auch im Hinblick auf Pla-

nungshorizont und Fortschreibung der Daten sowie auf 
sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projekten – 
den Bedürfnissen des Unternehmens? 

 Das bestehende Planungswesen entspricht den Anforderun-
gen des Betriebes, auch im Hinblick auf Planungshorizont 
und Fortschreibung der Daten sowie sachliche Zusammen-
hänge von Projekten. 

 
b) Werden Planungsabweichungen systematisch untersucht? 
 Planungsabweichungen werden regelmäßig anhand von Soll-

Ist-Vergleichen systematisch untersucht. 
 
c) Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kosten-

rechnung der Größe und den besonderen Anforderungen des 
Unternehmens? 

 Das bestehende Rechnungswesen entspricht der Größe und 
den Anforderungen des Betriebes. 

 
d) Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches 

u.a. eine laufende Liquiditätskontrolle und eine Kredit-
überwachung gewährleistet? 

 Eine laufende Liquiditätskontrolle und Kreditüberwachung 
ist gewährleistet. Die Aufgaben des Finanzmanagements 
werden von den kaufmännischen Mitarbeitern der betriebs-
führenden Stadtwerke Zeven GmbH wahrgenommen. 

 
e) Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-

Management und haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass 
die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten wor-
den sind? 

 Die Einrichtung eines zentralen Cash-Managements ist 
aufgrund der Größe des Betriebes nicht erforderlich. 
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f) Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeit-
nah in Rechnung gestellt werden? Ist durch das bestehen-
de Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen 
zeitnah und effektiv eingezogen werden? 

 Durch das rollierende Abrechnungsverfahren in der Ver-
brauchsabrechnung ist eine zeitnahe Abrechnung sicherge-
stellt. Das eingerichtete Mahnwesen gewährleistet eine 
zeitnahe und effektive Einziehung der ausstehenden Be-
träge. 

 
g) Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unter-

nehmens/Konzerns und umfasst es alle wesentlichen Unter-
nehmens-/Konzernbereiche? 

 Die Aufgaben des Controllings werden durch den Control-
ler der betriebsführenden Stadtwerke Zeven GmbH wahrge-
nommen. Dies entspricht den Anforderungen des Betriebes 
und umfasst alle wesentlichen Unternehmensbereiche. 

 
h) Ermöglichen das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steue-

rung und/oder Überwachung der Tochterunternehmen und der 
Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung be-
steht? 

 Es bestehen keine Beteiligungen; deren Steuerung und 
Überwachung sind daher nicht erforderlich. 

 
Fragenkreis 4: Risikofrüherkennungssystem 
 
a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung nach Art und Umfang 

Frühwarnsignale definiert und Maßnahmen ergriffen, mit 
deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig er-
kannt werden können? 

 Ein Risikofrüherkennungssystem ist eingerichtet. Es wird 
laufend durch Fortschreibung aktualisiert und an sich 
ändernde Bedingungen angepasst. Hierzu sind Risikofelder 
identifiziert und geeignete Frühwarnsignale definiert 
worden, die dann hinsichtlich potentieller Risikoauswir-
kungen und der zu erwartenden Folgen eines Schadensein-
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tritts mit Eintrittswahrscheinlichkeiten gewichtet wur-
den. Hieraus sind risikoeingrenzende Maßnahmen abgelei-
tet und Verantwortlichkeiten definiert worden. 

 
b) Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren 

Zweck zu erfüllen? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, 
dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden? 

 Die getroffenen Maßnahmen reichen aus und sind geeignet, 
ihren Zweck zu erfüllen. Es haben sich keine Anhalts-
punkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt 
werden. 

 
c) Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert? 
 Das Risikofrüherkennungssystem nutzt das ausreichend do-

kumentierte Risikohandbuch der betriebsführenden Stadt-
werke Zeven GmbH. 

 
d) Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich 

und systematisch mit dem aktuellen Geschäftsumfeld sowie 
mit den Geschäftsprozessen und Funktionen abgestimmt und 
angepasst? 

 Es erfolgt eine laufende Überprüfung und Weiterentwick-
lung des Risikohandbuches. 

 
Fragenkreis 5: Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, 

Optionen und Derivate 
 
a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung den Geschäftsumfang 

zum Einsatz von Finanzinstrumenten sowie von anderen 
Termingeschäften, Optionen und Derivaten schriftlich 
festgelegt? Dazu gehört: 

 - Welche Produkte/Instrumente dürfen eingesetzt werden? 
 - Mit welchen Partnern dürfen die Produkte/Instrumente 

bis zu welchen Beträgen eingesetzt werden? 
 - Wie werden die Bewertungseinheiten definiert und doku-

mentiert und in welchem Umfang dürfen offene Posten 
entstehen? 
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 - Sind die Hedge-Strategien beschrieben, z.B. ob be-
stimmte Strategien ausschließlich zulässig sind bzw. 
bestimmte Strategien nicht durchgeführt werden dürfen 
(z.B. antizipatives Hedging)? 

 Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und 
Derivate werden vom Betrieb nicht eingesetzt, eine 
schriftliche Regelung der Anwendung ist daher nicht er-
forderlich. 

 
b) Werden Derivate zu anderen Zwecken eingesetzt als zur 

Optimierung von Kreditkonditionen und zur Risikobegren-
zung? 

 Siehe Antwort a) dieses Fragenkreises. 
 
c) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung ein dem Geschäftsum-

fang entsprechendes Instrumentarium zur Verfügung ge-
stellt insbesondere in Bezug auf 

 - Erfassung der Geschäfte 
 - Beurteilung der Geschäfte zum Zweck der Risikoanalyse 
 - Bewertung der Geschäfte zum Zweck der Rechnungslegung 
 - Kontrolle der Geschäfte? 
 Siehe Antwort a) dieses Fragenkreises. 
 
d) Gibt es eine Erfolgskontrolle für nicht der Risikoabsi-

cherung (Hedging) dienende Derivatgeschäfte und werden 
Konsequenzen aufgrund der Risikoentwicklung gezogen? 

 Siehe Antwort a) dieses Fragenkreises. 
 
e) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung angemessene Arbeitsan-

weisungen erlassen? 
 Siehe Antwort a) dieses Fragenkreises. 
 
f) Ist die unterjährige Unterrichtung der Geschäfts-/ 

Konzernleitung im Hinblick auf die offenen Positionen, 
die Risikolage und die ggf. zu bildenden Vorsorgen gere-
gelt? 

 Siehe Antwort a) dieses Fragenkreises. 
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Fragenkreis 6: Interne Revision 
 
a) Gibt es eine den Bedürfnissen des Unternehmens/Konzerns 

entsprechende Interne Revision/Konzernrevision? Besteht 
diese als eigenständige Stelle oder wird diese Funktion 
durch eine andere Stelle (ggf. welche?) wahrgenommen? 

 Eine eigenständige interne Revision ist nicht eingerich-
tet. Die entsprechenden Aufgaben der internen Revision 
werden von der Betriebsleitung wahrgenommen. 

 
b) Wie ist die Anbindung der Internen Revisi-

on/Konzernrevision im Unternehmen/Konzern? Besteht bei 
ihrer Tätigkeit die Gefahr von Interessenkonflikten? 

 Siehe Antwort a) dieses Fragenkreises. Die Gefahr von 
Interessenkonflikten besteht u. E. nicht. 

 
c) Welches waren die wesentlichen Tätigkeitsschwerpunkte 

der Internen Revision/Konzernrevision im Geschäftsjahr? 
Wurde auch geprüft, ob wesentlich miteinander unverein-
bare Funktionen (z.B. Trennung von Anweisung und Voll-
zug) organisatorisch getrennt sind? Wann hat die Interne 
Revision das letzte Mal über Korruptionsprävention be-
richtet? Liegen hierüber schriftliche Revisionsberichte 
vor? 

 Siehe Antwort a) dieses Fragenkreises. Die Trennung von 
miteinander unvereinbaren Funktionen ist gewährleistet. 
Gesonderte Revisionsberichte liegen nicht vor. 

 
d) Hat die Interne Revision ihre Prüfungsschwerpunkte mit 

dem Abschlussprüfer abgestimmt? 
 Siehe Antwort a) dieses Fragenkreises. Es fand keine Ab-

stimmung mit dem Abschlussprüfer statt. 
 
e) Hat die Interne Revision/Konzernrevision bemerkenswerte 

Mängel aufgedeckt und um welche handelt es sich? 
 Siehe Antwort a) dieses Fragenkreises. Bemerkenswerte 

Mängel sind nicht aufgedeckt worden. 
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f) Welche Konsequenzen werden aus den Feststellungen und 
Empfehlungen der Internen Revision/Konzernrevision gezo-
gen und wie kontrolliert die Interne Revisi-
on/Konzernrevision die Umsetzung ihrer Empfehlungen? 

 Siehe Antwort a) dieses Fragenkreises. Die aus der in-
ternen Revision resultierenden Anweisungen der Betriebs-
leitung werden umgesetzt. 

 
Fragenkreis 7: Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und 

Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäfts-
ordnung, Geschäftsanweisung und bindenden 
Beschlüssen des Überwachungsorgans 

 
a) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zu-

stimmung des Überwachungsorgans zu zustimmungspflichti-
gen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht eingeholt wor-
den ist? 

 Im Rahmen der Prüfung haben sich keine Anhaltspunkte er-
geben, dass bei zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften 
und Maßnahmen die Zustimmung des Betriebsausschusses 
nicht eingeholt wurde. 

 
b) Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Ge-

schäftsleitung oder des Überwachungsorgans die Zustim-
mung des Überwachungsorgans eingeholt? 

 Entsprechende Kredite sind bisher nicht gewährt worden. 
  
c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustim-

mungsbedürftiger Maßnahmen ähnliche, aber nicht als zu-
stimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen wor-
den sind (z.B. Zerlegung in Teilmaßnahmen)? 

 Es haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle 
von zustimmungspflichtigen Maßnahmen ähnliche, aber 
nicht zustimmungsbedürftige Maßnahmen vorgenommen worden 
sind. 
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d) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und 
Maßnahmen nicht mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, 
Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwa-
chungsorgans übereinstimmen? 

 Im Rahmen der Prüfung ergaben sich keine Anhaltspunkte, 
dass Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Gesetz, Satzung, 
Geschäftsordnung und bindenden Beschlüssen des Rates der 
Samtgemeinde und des Betriebsausschusses übereinstimmen. 

 
Fragenkreis 8: Durchführung von Investitionen 
 
a) Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, 

sonstige Finanzanlagen, immaterielle Anlagewerte und 
Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf 
Rentabilität/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und 
Risiken geprüft? 

 Investitionen werden vor Realisierung ausreichend ge-
plant und auf Wirtschaftlichkeit, Rentabilität, Finan-
zierbarkeit sowie auf Risiken geprüft. 

 
b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterla-

gen/Erhebungen zur Preisermittlung nicht ausreichend wa-
ren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises 
zu ermöglichen (z.B. bei Erwerb bzw. Veräußerung von 
Grundstücken oder Beteiligungen)? 

 Es haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass die Un-
terlagen zur Preisermittlung nicht ausreichend waren, um 
ein Urteil über die Angemessenheit der Preise zu ermög-
lichen. 

 
c) Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von 

Investitionen laufend überwacht und Abweichungen unter-
sucht? 

 Die Planung und Durchführung von Investitionen wird lau-
fend überwacht. Abweichungen werden zeitnah anhand von 
Soll-Ist-Vergleichen untersucht. 
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d) Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche 
Überschreitungen ergeben? Wenn ja, in welcher Höhe und 
aus welchen Gründen? 

 Es liegen keine Hinweise für wesentliche Überschreitun-
gen bei abgeschlossenen Investitionen vor. 

 
e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder 

vergleichbare Verträge nach Ausschöpfung der Kreditli-
nien abgeschlossen wurden? 

 Im Rahmen der Prüfung haben sich keine Anhaltspunkte er-
geben, dass Leasing- oder sonstige vergleichbare Verträ-
ge nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wor-
den sind. 

 
Fragenkreis 9: Vergaberegelungen 
 
a) Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen 

Vergaberegelungen (z.B. VOB, VOL, VOF, EU-Regelungen) 
ergeben? 

 Im Rahmen der Prüfung wurden keine eindeutigen Verstöße 
gegen bestehende Vergaberegelungen festgestellt. Wesent-
liche Vergaben werden insbesondere in eine Vergabeprü-
fung durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Ro-
tenburg (Wümme) überwacht. 

 
b) Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen 

unterliegen, Konkurrenzangebote (z.B. auch für Kapital-
aufnahmen und Geldanlagen) eingeholt? 

 Grundsätzlich werden auch für Geschäfte, die nicht den 
Vergaberegelungen unterliegen, sowie für Kapitalaufnah-
men und Geldanlagen Konkurrenzangebote eingeholt. Aus-
nahmen ergeben sich im Wesentlichen bei kurzfristigen 
Ersatzbeschaffungen sowie bei Geschäften bei denen eine 
Bindung an Qualitätsnormen und an Lieferanten vorliegt. 
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Fragenkreis 10: Berichterstattung an das Überwachungsorgan 
 
a) Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet? 
 Der Rat der Samtgemeinde und der Betriebsausschuss wer-

den regelmäßig über die Geschäftsentwicklung des Betrie-
bes in schriftlicher und in mündlicher Form informiert. 

 
b) Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in 

die wirtschaftliche Lage des Unternehmens/Konzerns und 
in die wichtigsten Unternehmens-/Konzernbereiche? 

 Die Berichterstattung vermittelt einen zutreffenden Ein-
blick in die wirtschaftliche Lage und die wesentlichen 
Unternehmensbereiche des Betriebes. 

 
c) Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge 

angemessen und zeitnah unterrichtet? Liegen insbesondere 
ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß ab-
gewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispo-
sitionen oder wesentliche Unterlassungen vor und wurde 
hierüber berichtet? 

 Der Betriebsausschuss und der Rat der Samtgemeinde wer-
den angemessen und zeitnah über wesentliche Geschäfte 
und Vorgänge des Betriebes mündlich sowie schriftlich 
informiert. Ungewöhnliche, risikoreiche bzw. nicht ord-
nungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle, Fehldisposi-
tionen oder wesentliche Unterlassungen wurden im Rahmen 
der Prüfung nicht festgestellt. 

 
d) Zu welchen Themen hat die Geschäfts-/Konzernleitung dem 

Überwachungsorgan auf dessen besonderen Wunsch berichtet 
(§ 90 Abs. 3 AktG)? 

 Im Wirtschaftsjahr 2016 wurde eine Anfrage nach dem 
Stand der Anpassung der Betriebssatzung durch Mitglieder 
des Überwachungsorgans gestellt. 
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e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichter-
stattung (z.B. nach § 90 AktG oder unternehmensinternen 
Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war? 

 Diesbezüglich haben sich im Rahmen der Prüfung keine An-
haltspunkte ergeben. 

 
f) Gibt es eine D & O-Versicherung? Wurde ein angemessener 

Selbstbehalt vereinbart? Wurden Inhalt und Konditionen 
der D & O-Versicherung mit dem Überwachungsorgan erör-
tert? 

 Die Betriebsführungsaufgaben werden durch die Stadtwerke 
Zeven GmbH wahrgenommen, welche eine D & O-Versicherung 
ohne Selbstbehalt für deren Geschäftsführung abgeschlos-
sen hat. 

 
g) Sofern Interessenkonflikte der Geschäftsleitung oder des 

Überwachungsorgans gemeldet wurden, ist dies unverzüg-
lich dem Überwachungsorgan offengelegt worden? 

 Interessenkonflikte bei der Betriebsleitung, dem Rat der 
Samtgemeinde oder dem Betriebsausschuss wurden im Wirt-
schaftsjahr 2016 nicht gemeldet. 

 
Fragenkreis 11: Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Re-

serven 
 
a) Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht be-

triebsnotwendiges Vermögen? 
 Offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen liegt 

nicht vor. 
 
b) Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig? 
 Auffallend hohe oder niedrige Bestände sind nicht fest-

gestellt worden. 
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c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage 
durch im Vergleich zu den bilanziellen Werten erheblich 
höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensgegen-
stände wesentlich beeinflusst wird? 

 Im Rahmen der Prüfung haben sich keine Anhaltspunkte er-
geben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den 
bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere 
Verkehrswerte der Vermögensgegenstände wesentlich beein-
flusst wird. 

 
Fragenkreis 12: Finanzierung 
 
a) Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und ex-

ternen Finanzierungsquellen zusammen? Wie sollen die am 
Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitions-
verpflichtungen finanziert werden? 

 Ohne Berücksichtigung der empfangenen Ertragszuschüsse 
(sie sind weder dem Eigen- noch dem Fremdkapital eindeu-
tig zuzurechnen und werden ab 01.01.2003 unmittelbar von 
den Anschaffungs- und Herstellungskosten der bezuschuss-
ten Vermögensgegenstände abgesetzt) betrug die Eigenka-
pitalausstattung zum Bilanzstichtag 31.12.2016 64,0 % 
(Vorjahr: 65,5 %). Die am Bilanzstichtag bestehenden we-
sentlichen Investitionsverpflichtungen sollen insbeson-
dere aus Abschreibungen und Baukostenzuschüssen finan-
ziert werden. 

 
b) Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, ins-

besondere hinsichtlich der Kreditaufnahmen wesentlicher 
Konzerngesellschaften? 

 Die Finanzlage ist angemessen und würde auch die (gegen-
wärtig nicht beabsichtigte) weitere Aufnahme von Darle-
hen am Kapitalmarkt ermöglichen. 

 
c) In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/ 

Fördermittel einschließlich Garantien der öffentlichen 
Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass 
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die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des 
Mittelgebers nicht beachtet wurden? 

 Der Betrieb hat im Wirtschaftsjahr 2016 keine zweckge-
bundenen Finanzmittel von der öffentlichen Hand zur 
Durchführung von Investitionen erhalten. Es haben sich 
keine Anhaltspunkte ergeben, dass Verpflichtungen, Auf-
lagen oder die Zweckbindung der Mittel, die der Betrieb 
in Vorjahren erhalten hat, nicht beachtet worden sind. 

 
Fragenkreis 13: Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwen-

dung 
 
a) Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu 

niedrigen Eigenkapitalausstattung? 
 Der Betrieb verfügt über eine gute Eigenkapitalausstat-

tung. Finanzierungsprobleme bestehen nicht. 
 
b) Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspoli-

tik, Rücklagenbildung) mit der wirtschaftlichen Lage des 
Unternehmens vereinbar? 

 Der Vorschlag zur Verwendung des Jahresüberschusses ist 
mit der wirtschaftlichen Lage des Betriebes vereinbar. 

 
Fragenkreis 14: Rentabilität/Wirtschaftlichkeit 
 
a) Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unterneh-

mens/Konzerns nach Segmenten/Konzernunternehmen zusam-
men? 

 Der Betrieb verfügt nur über einen Betriebszweig. 
  
b) Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vor-

gängen geprägt? 
 Das Jahresergebnis ist nicht entscheidend von einmaligen 

Vorgängen geprägt. 
 
c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kre-

dit- oder andere Leistungsbeziehungen zwischen Konzern-
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gesellschaften bzw. mit den Gesellschaftern eindeutig zu 
unangemessenen Konditionen vorgenommen werden? 

 Die Leistungsbeziehungen zwischen dem Betrieb und der 
Samtgemeinde werden zu angemessenen Konditionen abgewi-
ckelt. Anhaltspunkte für eindeutig unangemessene Kondi-
tionen wurden nicht festgestellt. 

 
d) Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich 

erwirtschaftet? 
 Die Konzessionsabgabe wurde sowohl steuer- als auch 

preisrechtlich erwirtschaftet. 
 
Fragenkreis 15: Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursa-

chen 
 
a) Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die Vermö-

gens- und Ertragslage von Bedeutung waren, und was waren 
die Ursachen der Verluste? 

 Verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und 
Ertragslage von Bedeutung sind, liegen nicht vor.  

 
b) Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu 

begrenzen, und um welche Maßnahmen handelt es sich? 
 Besondere Maßnahmen waren im Berichtsjahr nicht erfor-

derlich. 
 
Fragenkreis 16: Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maß-

nahmen zur Verbesserung der Ertragslage 
 
a) Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages? 
 Der Betrieb erwirtschaftete im Berichtsjahr einen Jah-

resüberschuss von T€ 271. 
 
b) Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsich-

tigt, um die Ertragslage des Unternehmens zu verbessern? 
 Zur Erhaltung des Betriebes werden die Verteilungsanla-

gen und die Gewinnungsanlagen laufend saniert. 
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Grundlagen und Struktur des Betriebes 

 

I. Rechtliche Grundlagen 

1. Gesellschaftsrechtliche Grundlagen 

Durch eine Neufassung der Niedersächsischen Gemeindeordnung 

wurde die öffentliche Wasserversorgung 1975 Aufgabe der 

Samtgemeinde Zeven. Die öffentliche Wasserversorgung wird 

seitdem als Eigenbetrieb der Samtgemeinde Zeven nach den 

Bestimmungen des NKomVG und der EigBetrVO Nds. sowie im Be-

richtsjahr nach der Betriebssatzung in der Fassung vom 

29.11.2007 geführt. Ab dem 06.05.2017 richtet sich die Be-

triebsführung nach der Betriebssatzung in der Fassung vom 

23.03.2017. Die Eintragung in das Handelsregister des Amts-

gerichtes Tostedt erfolgte am 29.09.2005 unter der Nr. HRA 

120264.  

Die Betriebssatzung beinhaltet u. a. die Rechtsverhältnis-

se, die Vertretungsbefugnisse sowie die Zusammensetzung und 

Aufgaben des Betriebsausschusses (früher Werkausschuss). 

Der Zweck des Betriebes umfasst die Versorgung der Bevölke-

rung mit Wasser (§ 2 Abs. 2 Betriebssatzung). 

Das Stammkapital des Wasserwerkes Zeven beträgt mindestens 

€ 2.000.000,00 (§ 1 Abs. 3 Betriebssatzung); Bestand am 

31.12.2016: unverändert € 2.212.343,38. 

Die Leitung des Betriebes fällt in die Zuständigkeit des 

Betriebsleiters (früher Werkleiter) (§ 3 Betriebssatzung). 

Die Geschäftsführung der Stadtwerke Zeven GmbH ist gleich-

zeitig die Betriebsleitung des Wasserwerkes Zeven (§ 1 

Werkführungsvertrag). Im Übrigen vertritt der Samtgemeinde-

bürgermeister den Betrieb.  
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Weitere Organe sind der Betriebsausschuss (früher Werkaus-

schuss) und der Samtgemeinderat (§§ 4 und 5 Betriebssatzung 

i. V. m. §§ 140 NKomVG). Die Anzahl der Betriebsausschuss-

mitglieder wird durch den Rat der Samtgemeinde Zeven be-

stimmt (§ 4 Abs. 2 Betriebssatzung). Er entscheidet in den 

Angelegenheiten, die ihm durch die NKomVG bzw. EigBetrVO 

Nds. sowie durch § 5 Abs. 2 Betriebssatzung ausdrücklich 

übertragen wurden. Die dem Rat der Samtgemeinde vorbehalte-

nen Entscheidungen berät der Betriebsausschuss vor (§ 5 

Abs. 1 Betriebssatzung). 

Das Wirtschaftsjahr des Wasserwerkes Zeven entspricht dem 

Kalenderjahr. 

 

2. Rechtsbeziehungen zu den Abnehmern 

Für das Verhältnis zu den Anschlussnehmern galten bzw. gel-

ten: 

- Satzung der Samtgemeinde Zeven über den Anschluss an die 

öffentliche Wasserversorgungsanlage und die Versorgung 

der Grundstücke mit Wasser (Wasserversorgungsatzung) vom 

16.02.1995 in der Fassung der 2. Änderungssatzung vom 

06.10.1999, zuletzt geändert durch die Satzung zur Ein-

führung des Euro vom 07.06.2001, 

- die Satzung über die Erhebung von Beiträgen, Gebühren und 

Kostenerstattungen für die Wasserversorgung der Samtge-

meinde Zeven (Wasserabgabensatzung) vom 06.07.2006. 

Neue Anschlussnehmer haben einen Wasserversorgungsbeitrag 

von € 4,02 je qm modifizierter Grundstücksfläche zu bezah-

len. Die Aufwendungen für die Herstellung von Hausanschlüs-

sen sind überwiegend nach Einheitssätzen auszugleichen. Er-

neuerungen, Veränderungen und Beseitigungen sowie die Un-
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terhaltung von Hausanschlüssen werden den Erstattungs-

pflichtigen in der angefallenen Höhe in Rechnung gestellt. 

Die Verbrauchsgebühr beträgt seit dem Wirtschaftsjahr 1996 

€ 0,84 je cbm Wasser. Neben der Verbrauchsgebühr wird eine 

monatliche Grundgebühr erhoben. Die Höhe der Grundgebühr 

richtet sich nach der Größe des eingebauten Wasserzählers 

(beginnend mit monatlich € 3,07 für den kleinsten Wasser-

zähler bis hin zu € 103,28 für den größten Wasserzähler). 

Den genannten Beiträgen und Gebühren muss die ermäßigte ge-

setzliche Umsatzsteuer von 7 % hinzugerechnet werden. 

 

II. Wichtige Verträge 

1. Stromlieferungsverträge mit der Stadtwerke Zeven GmbH 

Vertragsdauer: 01.01.2012 bis zunächst 
31.12.2013; bei Nicht-Kündigung 
mit einer Frist von 3 Monaten 
vor Vertragsablauf Verlängerung 
um jeweils 12 Monate. Durch Ver-
trag vom 15./16.10.2012 wurde 
die Laufzeit bis 31.12.2015 vor-
zeitig verlängert. Durch Vertrag 
vom 31.07./ 12.08.2013 wurde die 
Laufzeit bis zum 31.12.2016 vor-
zeitig verlängert. 

Vertragsgegenstand: Lieferung von elektrischer Ener-
gie. 

Vertragsabschluss: 10./12./13.05.2011 
 

2. Wasserlieferungsvertrag mit dem Wasserversorgungsverband  
 Bremervörde 

Vertragsdauer: 06.06.1994 bis zunächst 
31.12.1999; bei Nicht-Kündigung 
mit einer Frist von 1 Jahr vor 
Vertragsablauf Verlängerung um 
jeweils 1 Jahr. 
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Vertragsgegenstand: Lieferung von Wasser in Notfäl-
len und betriebsbedingten Son-
dersituationen. 

Vertragsabschluss: 21.04./06.06.1994. 

 
3. Wasserlieferungsvertrag mit dem Wasserversorgungsverband 

für den Landkreis Rotenburg (Wümme) 

Vertragsdauer: 12.03.1992 bis zunächst 
31.12.2000; bei Nicht-Kündigung 
mit einer Frist von 1 Jahr vor 
Vertragsablauf Verlängerung um 
jeweils 1 Jahr. 

Vertragsgegenstand: Lieferung von Wasser in Not- und 
Katastrophenfällen. 

Vertragsabschluss: 03./12.03.1992. 

 
4. Wasserlieferungsvertrag mit Nordmilch eG Zeven (jetzt 

Deutsches Milchkontor eG) 

Vertragsdauer: 16.05.1987 bis zunächst 
31.12.1992; bei Nicht-Kündigung 
mit einer Frist von 1 Jahr vor 
Vertragsablauf Verlängerung um 
jeweils 1 Jahr. 

Vertragsgegenstand: Lieferung von Wasser bei Versor-
gungsstörungen und Wassermangel. 

Vertragsabschluss: 16.05.1987/04.05.1988. 

 
5. Werkführungsvertrag mit den Stadtwerken Zeven GmbH 

Vertragsdauer: 01.07.2006 bis zunächst 
31.12.2026; bei Nicht-Kündigung 
mit einer Frist von 2 Jahren vor 
Vertragsablauf Verlängerung um 
jeweils 10 Jahre. 

Vertragsgegenstand: Betriebsführung des Wasserwerks 
sowie Wahrnehmung sämtlicher 
kaufmännischer und technischer 
Tätigkeiten. 

Vertragsabschluss: 23.08.2006. 

 
6. Konzessionsvertrag Wasser mit der Stadt Zeven 

Vertragsdauer: 01.01.2013 bis 31.12.2032. 
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Vertragsgegenstand: Wegenutzungsrecht an den öffent-
lichen Verkehrswegen und Ver-
kehrsflächen zur Wasserversor-
gung im Stadtgebiet. 

Vertragsabschluss: in 2013. 

 
7. Konzessionsvertrag Wasser mit der Gemeinde Elsdorf 

Vertragsdauer: 01.01.2013 bis 31.12.2032. 

Vertragsgegenstand: Wegenutzungsrecht an den öffent-
lichen Verkehrswegen und Ver-
kehrsflächen zur Wasserversor-
gung im Gemeindegebiet. 

Vertragsabschluss: in 2013. 

 
8. Konzessionsvertrag Wasser mit der Gemeinde Heeslingen 

Vertragsdauer: 01.01.2013 bis 31.12.2032. 

Vertragsgegenstand: Wegenutzungsrecht an den öffent-
lichen Verkehrswegen und Ver-
kehrsflächen zur Wasserversor-
gung im Gemeindegebiet. 

Vertragsabschluss: in 2013. 

 
9. Konzessionsvertrag Wasser mit der Gemeinde Gyhum 

Vertragsdauer: 01.01.2013 bis 31.12.2032. 

Vertragsgegenstand: Wegenutzungsrecht an den öffent-
lichen Verkehrswegen und Ver-
kehrsflächen zur Wasserversor-
gung im Gemeindegebiet. 

Vertragsabschluss: in 2013. 

 

III. Technische und wirtschaftliche Grundlagen 

1. Wasserförderung, -speicherung und -verteilung 

Das Wasserwerk Zeven verfügt über 5 eigene Brunnen im Was-

sergewinnungsgebiet "Wasserwerk", von denen 2 außer Betrieb 

sind und 4 Brunnen im Wassergewinnungsgebiet "Großes Holz". 

Die Speicherung und Einspeisung erfolgt durch drei Reinwas-
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serbehälter mit einem Speichervolumen von insgesamt 

2.750 m³. 

Das Wasserwerk Zeven nimmt die Wasserversorgung im Samtge-

meindegebiet vor. Die Ortsteile Badenstedt, Bademühlen und 

Nartum sind an das Versorgungsnetz des Wasserversorgungs-

verbandes Bremervörde angeschlossen und werden von dort mit 

Trinkwasser beliefert. Bis auf wenige Ausnahmen sind sämt-

liche Haushalte an die öffentliche Wasserversorgungsanlage 

angeschlossen. 

 
2. Allgemeine Daten 

 31.12.2016  31.12.2015 

Einwohner im Versorgungs- 
gebiet rd. 22.000  22.000 

Länge des Rohrnetzes in km 
(ohne Hausanschlüsse) 293  289 

Anzahl der Hausanschlüsse 7.418  7.394 

Anzahl der Hausanschlüsse je 
km Rohrnetz 25,3  25,6 

Durchschnittlicher Wasserver-
brauch in l je versorgtem  
Einwohner und Tag 140  137 
 
3. Wasserstatistik 

  2 0 1 6  2 0 1 5 

  m³  m³ 

Wassereinspeisung  1.828.975  1.817.116 

 
genutzte Wassermenge: 

 
 
 

 

Wasserabgabe an Endverbraucher 
(einschließlich Abgrenzung) 

 
1.760.544 

 
1.750.197 

geschätzte Abgabe infolge von Lei-
tungsspülungen und Reinwasserbe-
hälterreinigungen 

 

36.075 

 

38.759 

  1.796.619  1.788.956 

rechnerischer Wasserverlust  32.356  28.160 
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  2 0 1 6  2 0 1 5 

rechnerischer Wasserverlust in % 
der in das Rohrnetz eingespeisten 
Wassermenge 

 

1,8 

 

1,5 

rechnerischer Wasserverlust in 
m³ je km Rohrnetz ohne Hausan-
schlüsse 

 

111 

 

97 

Der rechnerische Wasserverlust in % der in das Rohrnetz 

eingespeisten Wassermenge machte im Wirtschaftsjahr 2016 

1,8 % (2015: 1,5 %) aus. In m³ je km Rohrnetz ohne Hausan-

schlüsse ergibt sich damit ein rechnerischer Wasserverlust 

in Höhe von 111 m³/km (2015: 97 m³/km). Der rechnerische 

Wasserverlust entsteht u. a. durch mögliche Ungenauigkeiten 

innerhalb der zulässigen Verkehrsfehlergrenzen bei den Was-

serzählern, durch unvermeidbare Unklarheiten bei der rech-

nerischen Ermittlung des Jahreswasserverbrauchs, durch die 

erstmalige Füllung neuer Rohrnetzstrecken sowie durch nicht 

bzw. nicht sofort entdeckte Rohrbrüche. 

 

4. Wasserrechtliche Genehmigungen und deren Einhaltung 

Gegenüberstellung von wasserrechtlich genehmigten Höchst-

fördermengen und tatsächlichen Fördermengen im Berichts-

jahr: 

  tatsächliche 
Förderung 

  genehmigte 
Förderung 

  m³   m³ 

Brunnen I (außer Betrieb)     175.200 

Brunnen II (außer Betrieb)     175.200 

Brunnen III  152.517   657.000 

Brunnen IV  147.026   657.000 

Brunnen IX  334.686    

Wassergewinnungsgebiet  
"Wasserwerk" (= Übertrag) 

 
634.229  

 
1.664.400 
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  tatsächliche 
Förderung 

 genehmigte 
Förderung 

  m³  m³ 

Wassergewinnungsgebiet  
"Wasserwerk" (= Übertrag) 

 
634.229  1.664.400 

Brunnen V  169.847  350.400 

Brunnen VI  347.200  525.600 

Brunnen VII  338.357  525.600 

Brunnen VIII  339.341  525.600 

Wassergewinnungsgebiet 
"Großes Holz" 

 
1.194.746 

 
1.927.200 

  1.828.975  3.591.600 

Gemäß Bewilligungsbescheid vom 19.07.2000 wurde ein gemein-

sames Wasserrecht für die Wassergewinnungsgebiete "Wasser-

werk" (900.000 m³) und "Großes Holz" (1.400.000 m³) mit ei-

ner Gesamtfördermenge von 2.300.000 m³ genehmigt. Die Ge-

nehmigung ist bis zum 31.07.2020 befristet. Die Erweiterung 

dieser Genehmigung auf den weiteren Brunnen IX wurde am 

23.10.2013 erteilt. 

 

5. Wasseruntersuchungen 

Die LUFA ITL GmbH – Das Institutszentrum in Kiel - und die 

WTI, Wassertechnologisches Institut GmbH Wolfenbüttel, nah-

men im Berichtsjahr regelmäßig Wasseruntersuchungen vor. 

Hinsichtlich der Wasserqualität haben sich (wie in der Ver-

gangenheit) keine wesentlichen Beanstandungen ergeben.  
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IV. Organisatorischer Aufbau 

Das Wasserwerk Zeven beschäftigt kein eigenes Personal, da 

die kaufmännischen und technischen Arbeiten im Rahmen eines 

Werkführungsvertrages von der Stadtwerke Zeven GmbH durch-

geführt werden. 

 

V. Versicherungsschutz 

Der Betrieb verfügt über die üblichen und notwendigen Sach-

versicherungen. 

Die laufende Überprüfung der Angemessenheit des Versiche-

rungsschutzes zählt zu den Angelegenheiten der Betriebslei-

tung. Sie fällt nicht in den Bereich der Abschlussprüfung. 

 

VI. Steuerliche Verhältnisse 

Das Wasserwerk Zeven ist als Betrieb gewerblicher Art gemäß 

§ 1 Abs. 1 Nr. 6 i. V. m. § 4 KStG unbeschränkt körper-

schaftsteuer- und gemäß § 2 Abs. 1 GewStDV unbeschränkt ge-

werbesteuerpflichtig. 

Da die Samtgemeinde Zeven gemäß § 2 Abs. 3 UStG im Rahmen 

ihrer Betriebe gewerblicher Art als umsatzsteuerlicher Un-

ternehmer gilt, unterliegen die Umsätze des Wasserwerkes 

Zeven der Umsatzsteuer. Bei den im unmittelbaren Zusammen-

hang mit der Wasserversorgung getätigten Umsätzen kommt der 

ermäßigte Steuersatz von 7 % zur Anwendung (§ 12 Abs. 2 

UStG). 
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Die Veranlagungen 2015 sind erklärungsgemäß durchgeführt 

worden.  

Die letzte steuerliche Betriebsprüfung betraf die Jahre 

2011 bis 2013. Die getroffenen Feststellungen sollen im 

Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2016 in vollem Um-

fang berücksichtigt werden. 



Anlage 7




	01-21702-WWZ2016-Deckblatt
	02-21702-WWZ2016-Bericht
	I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung ................ 12
	Anlagenverzeichnis
	In der folgenden Bilanzübersicht sind die Posten zum 31.12.2016 nach wirtschaftlichen und finanziellen Gesichtspunkten zusammengefasst und den entsprechenden Bilanzposten zum 31.12.2015 gegenübergestellt (vgl. Anlage 1).
	Zur Darstellung der Vermögensstruktur werden die Bilanzposten der Aktivseite dem langfristig (Fälligkeit größer als ein Jahr) bzw. dem kurzfristig gebundenen Vermögen zugeordnet.
	Zur Darstellung der Kapitalstruktur werden die Bilanzposten der Passivseite dem Eigen- bzw. Fremdkapital zugeordnet, wobei innerhalb des Fremdkapitals eine Zuordnung nach langfristiger (Fälligkeit größer als ein Jahr) und kurzfristiger Verfügbarkeit ...
	a) Bilanzaufbau

	02a-21702-WWZ2016-Anlagenblatt
	A n l a g e n

	03-21702-WWZ2016-Bilanz
	Bilanz

	04-21702-WWZ2016-GuV
	GuV

	05-21702-WWZ2016-Anhang
	06-21702-WWZ2016-Anlagenspiegel
	Anlagenspiegel

	07-21702-WWZ2016-Lagebericht
	08-21702-WWZ2016-ODG
	09-21702-WWZ2016-RWS-Verhältnisse
	Grundlagen und Struktur des Betriebes
	IV. Organisatorischer Aufbau
	V. Versicherungsschutz
	VI. Steuerliche Verhältnisse

	10-Allgem. Auftragsb-Anlage 7



